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Zusammenfassung 

Im Jahr 2021 hat sich die Gemeinde Wald-Michelbach entschlossen, ein integriertes energe-

tisches Quartierskonzept für d en Ortsteil Aschbach anfertigen zu lassen. Hintergrund hierfür 

ist, dass die Gemeinde zukünftig eine Verringerung von Energieverbrauch und CO2-Emissio-

nen in den Bereichen Industrie, Verkehr, Gewerbe, Privathaushalte und kommunale Gebäude 

erreichen möchte.  

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. 

Bis 2030 sollen die Emissionen in Deutschland um 65 % gegenüber 1990 sinken.1 Dafür müs-

sen alle Gemeinden, Städte und Landkreise ihren Teil dazu beitragen.  

Zielvorgabe für das Konzept war, funktionale, städtebauliche, energetische, verkehrliche und 

klimag erechte Potenziale zu identifizieren und Maßnahmen zu entwickeln. Konkreter werden 

Potenziale zur CO2-Reduktion, zur Erhöhung der Energieeffizienz, zum Ausbau erneuerbarer 

Energien und zur Verringerung des Primär - und Endenergiebedarfs im Quartier ermittel t. Auf 

dieser Grundlage aufbauend sollten anschließend, unter maßgeblicher Beteiligung von Politik, 

Verwaltung, Fachakteur*innen und Bürger*innen, in einem partizipativen Prozess konkrete 

Handlungsvorschläge und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz 

im Bereich Infrastruktur sowie Gebäudeversorgung und -sanierung entwickelt werden. Damit 

sollte eine Grundlage für kommunalpolitische Weichenstellungen zugunsten einer zukunfts-

fähigen Wärmeversorgung im Quartier geschaffen werden.  

Die Konzepterstellung erfolgte durch die EnergyEffizienz GmbH (Lampertheim), die auf Basis 

einer Ausschreibung durch die Gemeinde Wald-Michelbach beauftragt wurde. Als Nachunter-

nehmer wurde das Institut für elektrische Anlagen und Energienetze, Digitalisierung  und 

Energiewirtschaft der RWTH Aachen für die energetischen Quartiersberechnungen in die Pro-

jektbearbeitung einbezogen. Die Projektbearbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 

der Gemeinde.  

Als zentrale Ergebnisse des Konzepts, resultierend aus einer energetischen, städtebaulichen 

und funktionalen Ausgangsanalyse, einer Energie- und Treibhausgasbilanzierung, Potenzial-

analysen, energetischen Szenarienentwicklungen und Bildung räumlicher Schwerpunktberei-

che, sowie diversen Akteursveranstaltungen können folgende Punkte hervorgehoben werden: 

¶ Das Konzept zeigt, dass die wesentlichen technischen Hebel zur Kosten- und Emissi-

onsminderung in einer Abkehr von Öl- und Flüssiggasheizungen und einem Wechsel 

hin zu Wärmepumpen und dem Zubau von Photovoltaik liegen. Gebäude, die große 

Mengen an Wärme benötigen, können sich auch für Biomassenutzung eignen bzw. für 

das vorhandene Nahwärmenetz. Nicht zu empfehlen hingegen ist ein ħWeiter soĥ, da 

dies der mit Abstand teuerste und emissionsintensivste Pfad ist.  

 
1 (Die Bundesregierung, 2022) 
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¶ Durch Hüllsanierung bei Gebäuden kann der Wärmebedarf im ökonomischsten Szena-

rio um 18 % und im ökologischsten Szenario um 30 % gesenkt werden. Beide Szenarien 

führ en zu niedrigeren annuitätischen Kosten als die Fortführung des Ist -Zustandes. 

Der schnellste Weg zur Reduktion von Treibhausgasen liegt aber in der Abkehr von Öl- 

und Flüssiggasheizungen und im Einsatz von Wärmepumpen. Die bisher geringe So-

larstromerzeugung kann in den beiden Szenarien auf 4.900 bzw. 12.900 kWp ausgebaut 

werden. 

¶ Bereits die Umsetzung der rein ökonomischen Potenziale reduziert die Emissionen um 

87 %. Gleichzeitig können hierbei Kostensenkungen in Höhe von 41 % erzielt werden. 

In Richtung Klimaneutralität führen nur darüber hinaus gehende Maßnahmen, insbe-

sondere ein intensiverer Ausbau von Photovoltaikanlagen, die verstärkte Sanierung 

von Gebäudehüllen und der gezielte Einsatz effizienter Sole/Wasser-Wärmepumpen. 

Über 20 Jahre gesehen rentieren sich die hierfür notwendigen Mehrinvestitionen in 

beiden Szenarien gegenüber der Fortführung des Ist -Zustandes. Die Szenarien schlie-

ßen sich nicht gegenseitig aus, ein Lock-In-Effekt ist nicht zu beobachten. Aus diesem 

Grund sollte das ökonomische Optimum im ersten Schritt umgesetzt werden, um die 

einen schnellen Einstieg zu finden. 

¶ Eine weitere wirtschaftliche und ökologisch wertvolle Möglichkeit ist der Bau eines 

oder mehrerer Nahwärmenetze mit einer Biomasse -Heizzentrale. Die Bestandsauf-

nahme, die Berechnungen und die Netzzuschnitte in diesem Konzept dienen als gute 

Grundlage für eine Entwurfs - und Ausführungsplanung. Die Einbeziehung von oder die 

anteilige Substitution durch andere Energiequellen, wie Photovoltaik, Geothermie oder 

Solarthermie ist möglich.  

¶ Eine klima- und umweltgerechte Mobilität bietet noch viele Potenziale  und ist ein wei-

terer Baustein in Richtung des angestrebten klimafreundlichen Quartiers. Vor allem 

der Fußverkehr sollte ausgebaut und attraktiver gestaltet werden. Hinzu kommt die 

verstärkte Nutzung von Elektromobilität und ÖPNV. 

¶ Ökologische Aufwertungen (Grünflächen, Ökodiversität etc.) sind an vielen Stellen im 

Quartier möglich. Hierbei sollten die Bewohner*innen und im Kontext der Bildungs-

einrichtungen auch insbesondere Schüler*innen aktiv beteiligt werden.  

¶ Das Konzept zeigt eine Reihe von Maßnahmen auf, mit denen die Gemeinde die Ver-

wirklichung der Potenziale erreichen kann. Der wichtigste Baustein des Maßnahmen-

katalogs ist die Einrichtung eines energetischen Sanierungsmanagements, das eine 

Kümmererfunktion für die Konzeptumsetzung einnehme n soll. Der Bund unterstützt 

das Sanierungsmanagement über die KfW mit einem Zuschuss in Höhe von 75 % der 

entstehenden Kosten. Weitere 15 % sind über Landesmittel förderfähig, sodass der Ei-

genanteil der Gemeinde nur 10 % beträgt. Für das Sanierungsmanagement kommen 

sowohl eine Personalstelle in der Verwaltung als auch eine Vergabe der Leistung an 

einen externen Dienstleister (oder auch eine Kombination aus beidem) in Betracht. 

¶ Auch für die Umsetzung von investiven Maßnahmen sind Fördermittel für die Ge-

meinde und die weiteren Gebäudeeigentümer*innen abrufbar. Das Sanierungsma-

nagement sollte hierbei eine initiierende, beratende, informierende, unterstützende 

und koordinierende Funktion ausfüllen.   
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Hintergrund  

Hintergrund des vorliegenden integrierten energetischen Quartierskonzepts ist, dass die Ge-

meinde Wald-Michelbach zur Erreichung der Klimaschutzziele, zur Senkung des Verbrauchs 

fossiler Energieträger und zur Stärkung der lokalen Wertschöpfung beitragen wil l. Wald-Mi-

chelbach verfügt über einen großen Teil der in den 1980 er Jahren und früher  erbauten Ge-

bäude. Im Rahmen des Klimaschutzes ist es von großer Bedeutung, den Gebäudebestand 

energetisch zu bewerten und Potenziale für Sanierungen und die Modernisierung der Strom- 

und Wärmeversorgung aufzudecken.  

Die meisten Gebäude werden mit dem fossilen Energieträgern Öl beheizt. Um in Wald-Michel-

bach die entsprechenden Weichen für mehr Klimaschutz und Umweltschutz bis zum Jahr 2045 

zu stellen, müssen die gebäudebezogenen Potenziale der Strom- und Wärmeversorgung zur 

Reduzierung der THG-Emissionen ermittelt und genutzt werden. Dies geschieht unter Beac h-

tung ökonomischer, ökologischer, wohnungswirtschaftlicher, städtebaulicher, baukultureller, 

denkmalpflegerischer, demografischer und sozialer Aspekte. Gleichzeitig soll das Thema Mo-

bilität berücksichtig werden. Grundsätzlich wird auch das Thema Standortat traktivität adres-

siert, wenn das Quartier einen zukunftsgerichteten Charakter aufweist.  

Die Gemeinde Wald-Michelbach wurde aufgenommen in das Städtebauförderprogramm ħAk-

tive Kernbereiche in Hessen" im Jahr 2008. Ziel des Förderprogramms war die Stärkung des 

gemeindlichen Lebens als attraktive Orte des Wohnens, Arbeitens, der Kultur und Freizeitge-

staltung sowie des Tourismus. Wald-Michelbach wurde gemeinsam mit der Gemeinde Gra-

sellenbach als Pilotstandort im ländlichen Raum durch das hessische Ministerium fü r Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Wohnen auserwählt. Es wurde jeweils ein eigenständiges Inte-

griertes Handlungskonzept erarbeitet und anschließend  umgesetzt. 

Ressourcenschutz, Energieeffizienz und Klimaschutz gehören heute zu den besonders dring-

lichen gesellschaftlichen Aufgaben. Der Verbrauch der Ressourcen ist zu hoch und muss ab-

solut verringert werden. Natürliche Ressourcen sind Grundlage unseres menschlichen Seins 

und bilden das wichtigste Fundament unseres wirtschaftlichen Handelns und unseres Wohl-

standes. Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen 

und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften bedeu-

tet also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches , soziales 

und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.2 

Die Gemeinde Wald-Michelbach hat es sich somit zum Ziel gesetzt, einen energieeffizienten 

und klimagerechten Umbau auf der Ebene des Quartiers konzeptionell für  eine machbare re-

alitätsnahe Umsetzung vorzubereiten. Zukünftig ist eine Steigerung der Energieeffizienz der 

 

2 (Rat für nachhaltige Entwicklung, 2022) 
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Gebäude und Infrastruktur, insbesondere zur Wärmeversorgung, sowie einen verstärkten Ein-

satz regenerativer Energieträger zu erreichen. Hierzu solle n die technischen und wirtschaft-

lichen Einsparpotenziale auf Gebäudeebene aufgezeigt sowie konkrete und ganzheitliche 

Maßnahmen gemeinsam mit örtlichen Akteuren entwickelt werden. Ebenfalls soll untersucht 

werden, ob die Ausweisung von förmlichen Sanierungsgebieten nach BauGB eine sinnvolle 

umsetzungsbegleitende Maßnahme darstellt.  

Die Gemeinde Wald-Michelbach hat bereits ein integriertes energetisches Quartierskonzept 

im Rahmen des Förderprogramms ħAktive Kernbereiche in Hessenĥ erstellen lassen. Ein wei-

teres integriertes energetisches Quartierskonzept bietet die Möglichkeit alle genannten The-

men systematisch aufzubereiten, geeignete Maßnahmen zu identifizieren, den Weg in Rich-

tung 2045 konzeptionell zu ebnen und in eine Gesamtkonzeption fließen zu lassen.  

Übergeordnete Ziele des integrierten energetischen Quartierskonzepts sind:  

¶ Aufzeigen von Einsparpotenzialen auf Gebäudeebene 

¶ Aufzeigen von Möglichkeiten für die Anpassung an den Klimawandel im Quartier 

¶ Entwicklung von Maßnahmen für die Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen  

¶ Erstellung von Maßnahmen für die Handlungsfelder Gebäudebestand, Grün- und Frei-

räume, Ökologie, Baukultur sowie Vermittlung und Kommunikation.  

¶ Eruierung und Bewertung von Optionen zum verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-

gien  

¶ Die Konzeptionierung von Nahwärmenetzen 

Um diese Ziele zu erreichen, sind Bemühungen der Gemeinde selbst wie auch der privaten 

Immobilieneigentümer*innen sowie weiterer Ankerakteure notwendig.  

Eine Orientierung bieten auch immer die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Bis 2045 soll 

die Treibhausgasneutralität erreicht werden und bis 2030 sollen die Emissionen um 65 % ge-

genüber 1990 sinken. Die gesteckten Ziele werden regelmäßig per Monitoring überprüft und 

ggf. nachjustiert. Ab 2050 sollen negative Emissionen anfallen, das heißt, es sollen mehr 

Treibhausgase in natürliche Senken eingebunden als ausgestoßen werden. Die Gesetzesno-

velle ist am 31. August 2021 in Kraft getreten.3 

 

1.2 Methodik und Aufbau des Konzepts 

Die Vorgehensweise bei der Konzepterstellung wird im Folgenden entlang von Arbeitspaketen 

beschrieben (siehe Abbildung 1). Auf Basis einer detaillierten Ausgangsanalyse, unter Einbe-

ziehung von Informationen aus einer Ortsbegehung, Interviews mit Schlüsselakteuren sowie 

zur Verfügung gestellten Informationen der  Energieversorger, der Netzbetreiber sowie weite-

rer Akteure, werden städtebauliche und energetische Handlungsbedarfe abgeleitet und Po-

 

3 (Die Bundesregierung, 2022) 
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tenziale aufgedeckt. Um diese Potenziale erschließen zu können werden Strategien und Lö-

sungsansätze entwickelt, die in einem Maßnahmenkatalog zur Umsetzung vorbereitet wer-

den. Energieszenarien zeigen mögliche Handlungspfade auf. Die entwickelten Maßnahmen 

werden anschließend in einem Organisations- und Controlling -Konzept verankert, auf dessen 

Basis die Gemeinde Wald-Michelbach die Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen kann. 

 

 

Abbildung 1: Aufbau des integrierten energetischen Quartierskonzepts Wald-Michelbach (Ortsteil Un-

ter -Waldmichelbach) 
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2 Energetische und städtebauliche Ausgangsanalyse 

2.1 Lage im Raum und Bedeutung der Gemeinde Wald-Michelbach und 

des Quartiers 

Wald-Michelbach ist eine Gemeinde im Landkreis Bergstraße, welcher sich im  südlichen Teil 

von Hessen befindet. Die Gemeinde liegt im Naturraum Odenwald -Überwald, östlich des vor-

deren Odenwaldes, im UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald. Zur Gemeinde Wald-Michel-

bach zählt man die Ortsteile Siedelsbrunn, Gadern, Affolterbach, Kreidach, Aschbach, Ober-

Schönmattenwag, Unter-Schönmattenwag, Hartenrod, Kocherbach sowie Wald-Michelbach. 

Auf dem Gemeindegebiet befinden sich fünf Naturschutzgebiete, Bäche als schützenwerte Bi-

otope, Natura-2000 Gebiete und mehrere Naturdenkmäler.4 Als Nachbargemeinden von Wald-

Michelbach finden sich im Norden Grasellenbach, nordöstlich das Mossautal und Erbach, 

westlich Oberzent, südöstlich Eberbach, südlich Heiligkreuzsteinach und im Westen Abstein-

ach und das Gorxheimertal. Die nächstgrößeren Städte, Heidelberg und Mannheim, liegen in 

der Metropolregion Rhein -Neckar südwestlich circa 40 km entfernt. Das Quartier umfasst ca. 

2.500 Einwohner*innen und wird zu Wohnzwecken sowie für Gewerbezwecke (IGENA Indust-

riepark, Einzelhandel, Dienstleistung) genutzt. Darüber hinaus befinden sich im Quartier  ein 

Gymnasium, eine Haupt- und Realschule, eine freiwillige Feuerwehr sowie eine Polizeistation.  

 

4 (Wald-Michelbach, 2022) 
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Abbildung 2: Lage der Ortsgemeinde Wald-Michelbach5 

Verkehrstechnisch verlaufen die Landstraße L 3120 und B 3105 durch Wald-Michelbach, wel-

che die Hauptverkehrsachsen bilden. Die nächstgelegenen Bundesstraßen B 38 im Westen ist 

über die L 3120 und die B 45 im Osten über die L 3105 erreichbar. Die nächstgelegenen Auto-

bahnen sind die A 5 sowie die parallel verlaufende A 6 und über Weinheim erreichbar . Sie sind 

über den westlichen Ortsausgang zu erreichen und ist ca. 21 km entfernt . Ein Bahnhof befindet 

sich nicht in der Ortsgemeinde, der nächste Regionalbahnhof ist in ca. 12 km Entfernung  

Mörlenbach. Der zentral  gelegene alte Bahnhof der Überwaldbahn ist mittlerweile ein Touris-

musbahnhof. Seit 2013 findet ein touristischer Draisinenverkehr statt.  

Die Gemeinde Wald-Michelbach umfasst eine Fläche von 74,31 km², die Gemarkung Wald-Mi-

chelbach ist 19,60 km² groß. Wie in dem untenstehenden Diagramm zu entnehmen, verfügt 

die Gemarkung insbesondere über große Waldflächen (59 %). 28 % nimmt die Landwirtschaft 

in Anspruch und 5 % zeichnen sich durch Wohnbebauung aus. Das Quartier Unter-Waldmi-

chelbach deckt nicht die gesamte Gemarkung ab. 

 

5 Darstellung E-Eff, Hintergrundkarte © OpenStreetMap-Mitwirkende  



 

 

Energetische und städtebauliche Ausgangsanalyse 

11 

 
Abbildung 3: Flächennutzung der Gemarkung Wald-Michelbach 

Abbildung 4 zeigt noch den Landschaftsplan der Gemarkung Wald-Michelbach sowie die Quar-

tiersgrenzen Unter -Waldmichelbachs. Abbildung 5 bildet den Landschaftsplan der Gemar-

kung Unter-Waldmichelbach mit den Quartiersgrenzen ab. Die Landschaftspläne werden in 

folgenden Kapiteln für weitere Analysen genutzt.  Abbildung 6 liefert noch Informationen zu 

Schutzgebieten auf Gemeindeflächen Wald-Michelbachs. 
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Abbildung 4: Landschaftsplan der Gemarkung Wald-Michelbach mit Quartiersgrenzen Unter -Waldmi-

chelbachs 
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Abbildung 5: Landschaftsplan der Gemarkung Unter-Waldmichelbach mit Quartiersgrenzen  
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Abbildung 6: Schutzgebiete der Gemeinde Wald-Michelbach 

 

2.2 Soziodemographische Entwicklung 

Im Rahmen des Quartierskonzeptes ist es sinnvoll, neben den räumlichen Aspekten, auch die 

soziodemographische Entwicklung in die Analyse mit einzubeziehen. Diese werden dann in 

Bezug zum Wohnungsbestand gesetzt bzw. kann eine Prognose über dessen Zukunft erfolgen. 

Als aussagekräftige soziodemographische Indikator gelten vorwiegend die Bevölkerungssta-

tistik, sowie die Kennzahlen über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und deren Prog-

nosen. Die Daten beziehen sich auf die gesamte Gemeinde Wald-Michelbach.  

Wie in Abbildung 7 zu entnehmen, unterlag die Bevölkerungszahl der Gemeinde in den letzten 

10 Jahren minimalen Schwankungen. Diese belaufen sich auf ca. 2 %. 
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Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung von 2011 bis 2021 der Gemeinde Wald-Michelbach 6 

Laut Zensus 2011 entfallen in Wald-Michelbach von insgesamt 4.453 Haushalten 30,9 % auf 

Haushalte, in denen Paare mit Kindern wohnen, 29,7 % auf Singlehaushalte, 29,0 % Paare 

ohne Kinder, 8,7 % auf alleinerziehende Eltern un d 1,7 %7 machen Mehrpersonenhaushalte 

ohne Kernfamilie aus. Der Anteil, der auf Haushalte in denen ausschließlich Senioren*innen 

wohnen, beträgt 22,8 %. 

Nicht nur ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre ist hier von Nut-

zen, sondern auch auf die prognostizierte zukünftige Entwicklung. In der Bevölkerungsvoraus-

abschätzung für den Landkreis wird auf längere Sicht eine abnehmende Bevölkerungsdichte 

prognostiziert (siehe Abbildung 8). Es ist damit zu rechnen, dass diese Prognose auch für die 

Gemeinde Wald-Michelbach gilt. Dies wirft in Zukunft die Frage  nach möglichen Leerständen 

auf. Um eine Marktfähigkeit der Immobilien in Wald-Michelbach sicherzustellen, können künf-

tig gute Sanierungsstände und die Einbindung erneuerbarer Energien beitragen.  

 

6 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022) 

7 Aussagewert aufgrund der Abweichung infolge der Geheimhaltung eingeschränkt . 
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Abbildung 8: Bevölkerungsvorausberechnung Basisjahr 2021 bis 2040 für den Landkreis Bergstraße 8 

In Wald-Michelbach befanden sich laut Hessischem Landesamt für Statistik im Jahr fünf ver-

arbeitende Betriebe, welche 151 Mitarbeiter*innen beschäftigt en. Im Jahr 2021 gab es 90 Ge-

werbeanmeldungen und 113 Abmeldungen. Das entspricht einer Abnahme der Neuanmeldun-

gen von ca. 12% und einer Abmeldungszunahme von ca. 18 %.9 Darunter existier t in Wald-

Michelbach der Industriepark der IGENA GmbH. Dieser weist großes Potenzial auf, verarbei-

tendes Gewerbe, Handwerk und Unternehmen in der Gemeinde anzusiedeln. Die Gemeinde ist 

historisch  landwirtschaftlich, heute vom Dienstleistersektor und Tourismus geprägt.  

Insgesamt sind 2.083 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der Gemeinde Wald-Mi-

chelbach, davon haben jedoch nur 1.126 ihren Arbeitsplatz am Wohnort, 957 davon sind Ein-

pendler*innen. Blickt man im Vergleich auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

am Wohnort, zeigt sich, dass es insgesamt 3.979 Beschäftigte gibt. Der Anteil der Auspend-

ler*innen beträgt hier 2. 853 Personen. Somit gibt es circa 3-mal mehr auspendelnden als ein-

pendelnde Personen. Die Gemeinde kann aufgrund dessen eher als Wohnort, denn als Ar-

beitsort bezeichnet werden. Mit seinen Unternehmen stellt die Gemeinde Wald-Michelbach 

eher eine Ausnahme dar. 

 

8 (Statistik Hessen, 2022) 

9 (Statistik Hessen, 2022) 
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Abbildung 9: Berufsauspendler der Gemeinde Wald-Michelbach am 09.05.201110 

 

 

10 (Statistik Hessen, 2011) 
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Abbildung 10: Berufseinpendler der Gemeinde Wald-Michelbach am 09.05.201111k 

 

  

 

11 (Statistik Hessen, 2011) 
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2.3 Mobilität  

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Ausgangssituation der Gemeinde Wald-Mi-

chelbach findet auch der Mobilitätssektor Eingang in die Analyse.  

2.3.1 Motorisierter Individualverkehr  

Wie bereits beschrieben, befindet sich Wald-Michelbach etwa 20 km östlich von Weinheim. In 

Abbildung 2 ist zu erkennen, dass die nächstmögliche Autobahnauffahrt auf die A 5 bei Wein-

heim liegt und circa 20 km vom Ortskern entfernt is t. Zudem ist die Bundestraße 38 in 

circa11 km zu erreichen.  

Obwohl der Anteil an Gewerbe in Wald-Michelbach vergleichsweise hoch ausfällt , ist das Auf-

kommen an Auspendler*innen deutlich höher als das der Einpendler*innen . Daher ist davon 

auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet, zusätzlich durch die nahe Lage zu den Mittel - 

und Oberzentren Weinheim, Mannheim und Heidelberg vom Verkehr geprägt ist. Der motori-

sierte Individualverkehr trägt erheblich zur Belastung mit klimaschädlichen Treibhaus-

gasemissionen bei. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine ge-

naueren Angaben über das Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtstraßen, bzw. den innerörtli-

chen Straßen gemacht werden kann. 

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungs - und PKW- Zulassungs-Statistik, kann ein Motori-

sierungsgrad von circa 0,84 PKW (8.892/10.607) pro Einwohner*in für Wald-Michelbach ermit-

telt werden.  

Laut Kraftfah rt - Bundesamt sind in Wald-Michelbach insgesamt 8.892 Kraftfahrzeuge und 

1.329 Kraftfahrzeuganhänger am 1. Januar 2022 zugelassen. Mit circa 79,7 % (7.089/8.892) 

machen PKWs den größten Anteil an zugelassenen Fahrzeugen aus (Abbildung 11). Zum Ver-

gleich - Anfang 2018 besaßen in Deutschland rund 77 % der privaten Haushalte über mindes-

tens einen PKW. Der motorisierte Individualverkehr nimmt daher eine zentrale Rolle in der 

Mobilität der Menschen im Untersuchungsgebiet ein.  
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Abbildung 11: Zusammensetzung des motorisierten Individualverkehrs in Wald-Michelbach12 

2.3.2 ÖPNV und Schienenverkehr 

Der öffentliche Personen-Nahverkehr in Wald-Michelbach beruht auf einer Busanbindung der 

Linien 680, 681, 683, 685 und 690 Richtung Weinheim, Gras-Ellenbach, Hirschhorn und Rim-

bach. In der Gemeinde gibt es sieben Haltestellen. Die Busverbindungen in die Nachbarge-

meinden verkehren r egelmäßig. An Werktagen fährt zwischen ca. 05:20 Uhr und ca. 21:30 Uhr 

circa alle Stunde ein Bus. Einen ans ÖPNV-Netz angeschlossenen Bahnhof hat die Gemeinde 

nicht. Es befindet sich ein Tourismusbahnhof in der Gemeinde. Der nächste befindet sich in 

Mörlenbach. Von hier aus besteht die Möglichkeit mit der RB 69 nach Fürth Hbf und Weinheim 

Hbf zu reisen. 13 

Des Weiteren gibt es das Angebot eines Rufbuses ħMichelbusĥ. Dieser fährt seit dem 

01.01.2022 als Linie 6990 innerörtlich im gesamten Gemeindegebiet. Abrufbar ist er Montag 

bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie Freitag bis Samstag 8:00 bis 02:00 Uhr. Zu-

sätzlich besteht ein Angebot eines Rufbuses ħWanderbusĥ der Linie 45. Er bedient Gras-Ellen-

bach, Mossautal und Erbach. Die Linie 55 bedient ergänzend Affolterbach, Olfen und Beerfel-

den. 14 

 
12 (Kraftfahrt -Bundesamt, 2020a) 

13 (Verkehrsverbund Rhein-Neckar, 2019) 

14 (Verkehrsverbund Rhein-Neckar, 2019) 
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Ein leistungsstarker ÖPNV kann und sollte einen relevanten Beitrag zur Reduzierung der CO2- 

Emissionen leisten. Die Gemeinde Wald-Michelbach ist bei der klimafreundlichen Ausgestal-

tung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region auf ein schlüssiges und am Klima-

schutz orientier tes Gesamtkonzept der Landkreisebene angewiesen.  

Um die Rolle des ÖPNV genauer zu beleuchten und eine Sinnhaftigkeit neuartiger Formen der 

Gemeinschaftsmobilität zu klären, sind genauere Prüfungen der Nachfragestruktur sinnvoll . 

2.3.3 Elektromobilität  

Wie in Abbildung 12 zu sehen gibt es im Umkreis von ca. 10 km 22 Ladesäulen für E-Autos, mit 

insgesamt 43 Ladepunkten. Es handelt sich allen Ladepunkten um Normalladeeinrichtungen, 

die Ladeleistung beträgt jeweils 22 kW. 

 
Abbildung 12: Ladesäulen in 10 km Umkreis, Stand 2022 15 

Abbildung 13 zeigt eine Statistik zur Anzahl der neuzugelassenen Elektroautos in Deutschland 

von 2009 bis 2021. Diese Statistik bezieht sich auf Personenkraftwägen mit elektrische m An-

trieb. Laut dem Kraftf ahrt -Bundesamt betrug die Anzahl der Neuzulassungen von 

Elektroautos im Jahr 2021 355.961 Fahrzeuge. Der Bestand betrug am 01.01.2022 in 

 

15 (Bundesnetzagentur, 2022) 
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Deutschland 618.460. Insgesamt waren in Hessen am 01.01.2022 55.497 mit elektrischem  

Antrieb (BEV) zu gelassen.16  

 
Abbildung 13: Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos von 2009 bis 2022 17  

Die Abbildung lässt erkennen, dass die jährliche Steigerungsrate seit 2016 hoch ist. Außerdem 

können über Hybridfahrzeuge und Plug-In-Hybride als Übergangstechnologien weitere 

Steigerungen erzielt werden.  

  

 

16 (Kraftfahrt -Bundesamt, 2020a) 

17 (Kraftfahrtbundesamt, 2023) 
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2.4 Technische Infrastruktur  

Im Folgenden werden die energetischen Infrastrukturen, die Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung , die Straßenbeleuchtung sowie die Breitbandversorgung betrachtet. Grund-

lage für die weitere Ausgestaltung der lokalen Netze bzw. deren energieeffiziente Umrüstung 

ist die Analyse der einzelnen technischen Infrastrukturen im Untersuchungsgebiet in Wald-

Michelbach. 

2.4.1 Stromversorgung  

Das untersuchte Gebiet ist flächendeckend mit Strom versorgt. Das gesamte Stromnetz von 

Wald-Michelbach wird über die Verteilnetze des Netzbetreibers ENTEGA AG bereitgestellt.  Die 

Strombilanzierung in Kapitel 3 erfolgt nach bundesweiten Mittelwerten für Emissionen unter 

Beachtung von Szenarien, die den zukünftigen Strom-Mix im Verlauf der kommenden 20 Jahre 

beschreiben. In Kapitel 4 werden Tarife unter Beachtung bundesweiter und mit auf Szenarien 

basierenden Preissteigerungen genutzt.  Auf der Gemarkung der Gemeinde Wald-Michelbach 

befindet sich zudem der Windpark ħStillfüsselĥ. 5 Windkraftanlagen befinden sich auf einer 

Gesamtfläche von ca. 172 ha mit einer Gesamtleistung von 16,5 MW. Als Betreiber wurde eine 

Arbeitsgemeinschaft bestehend aus ENTEGA Regenerativ GmbH und der Energiegenossen-

schaft Odenwald ausgewählt.  

2.4.2 Fern- bzw. Nahwärme 

In Wald-Michelbach ist ein Wärmenetz vorhanden. Der Standort der Zentrale ist im  IGENA 

Gewerbepark, welcher sich zentral im Quartier befindet . Versorgt werden weitere Objekte wie 

das Schulzentrum und eine Kita.  

2.4.3 Gasversorgung 

Im untersuchte n Gebiet ist kein Gasnetz vorhanden. 

2.4.4 Trinkwasserversorgung  

Der zum 01.01.1998 gegründete ħEigenbetrieb Gemeindewerkeĥ wurde zum 31.12.2015 wieder 

geschlossen. Die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden seit 

01.01.2016 wieder über den Haushaltspan der Gemeinde abgewickelt. Die Trinkwasserversor-

gung der Gemeinde Wald-Michelbach wird durch den Betriebszweig Wasserversorgung si-

chergestellt. Er ist zuständig für die Gewinnung, Speicherung, Verteilung und Qualität von 

Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der Einwohner*innen sowie für gewerbliche , öffent-

liche und sonstige Zwecke. 

2.4.5 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Wald-Michelbach erfolgt über den Abwasserverband 

Überwald der Gemeinden Wald-Michelbach und Grasellenbach, welcher eine circa 90 km 

lange Abwasser-Kanalisation betreibt.  Neben der Kläranlage in Flockenbusch des Ortsteils 

Unter-Schönmattenwag sind 43 Regenrücklaufbecken, 3 Regenrückhaltebecken sowie eine 
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Teichkläranlage im Ortsteil Kreidach mit einer  Kläranlagenkapazität von 22.000 Einwoh-

ner*innengleichwerte installiert . 4 Pumpwerke sind täglich in Betrieb.  

2.4.6 Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung in Wald-Michelbach wird von der e-netz Südhessen AG betreut.  

2.4.7 Breitbandversorgung  

Der Kreis Bergstraße ist Mitglied des  regionalen Kooperationsprojektes Gigabitregion Frank-

furtRheinMain  FRM, welches bereits 2019 startete. Dieser besteht aus einem Zusammen-

schluss von insgesamt 139 Kommunen. 13 Kommunen des Kreises Bergstraße. Bereits im 

Jahr 2014 wurde das Interkommunale Breitbandnetz IKbit verwirklicht . Die Kommunen Ab-

steinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Heppenheim, Lindenfels, Mörlen-

bach, Rimbach und Wald-Michelbach haben bisweilen den Breitbandausbau realisiert . Ab 

2022 werden verstärkt Gigabit-Internetanschlüsse in den Kommunen ausgebaut und verfüg-

bar sein. Bis 2030 soll der flächendeckende Gigabitausbau in der Region abgeschlossen sein. 

Die Gemeinde Wald-Michelbach ist bereits mit DLS mit mind. 50 Mbit/s versorgt.  

Empfohlen wird, für eine zukünftige Umstellung d as Förderprogramm ħgraue Fleckenĥ des 

Bundes zu nutzen. Der Bund fördert mit dem Fördertopf Kommunen oder Landkreise die mit 

einer Internetversorgung von weniger als 100 Mbit/s ausgerüstet sind.  In einem landkreiswei-

ten Markterkundungsverfahren wird geprüf t, ob ein wirtschaftlicher Ausbau durch die Anbie-

ter erfolgen wird oder ob ein Marktversagen vorliegt. Die Kombination von Marktversagen und 

einer Versorgung mit weniger als 100 Mbit/a ermöglicht die Förderung. Insgesamt stellt der 

Bund rund 12 Milliarden Euro für die Förderung von Glasfaseranbindungen zur Verfügung. Mit 

diesen Mitteln werden 50 bis 70 % der Kosten des Gigabitausbaus als Wirtschaftlichkeitslü-

cken- oder Betreibermodell sowie bis zu 100 % der Ausgaben für externe Beratungs- und Pla-

nungsleistungen finanziert. Die Bundesländer beteiligen sich ebenfalls an den Kosten des Gi-

gabitausbaus, sodass die Finanzierung der Förderprojekte gesichert ist. 18 

  

 

18 (Wirtschaftsregion Bergstraße, 2022) 
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2.5 Gebäudebestand im Quartier Unter-Waldmichelbach 

Zur Vorbereitung auf Berechnungen und Bilanzierungen muss der Gebäudebestand erfasst 

werden. Das untersuchte Quartier umfasst 551 Gebäude. Für eine möglichst detaillierte Auf-

nahme des Gebäudebestandes wurden die Aufnahmen der Vor-Ort-Begehungen mit Satelli-

tenfotos, Katasterdaten, Angaben durch die Verwaltung und aus Gesprächen mit ansässigen 

Firmen sowie mit den Ergebnissen einer Fragebogenaktion von Gebäudeeigentümer*innen 

(Rücklauf 116 Fragebögen, Quote 21 %, siehe Anhang A: Fragebogen ) kombiniert. Wichtige 

Parameter der Gebäude sind die Gebäudegeometrie, die beheizte Wohnfläche oder beheizte 

Fläche von Nichtwohngebäuden, der Gebäudetyp, die Baualtersklasse, angrenzende Objekte, 

beheizte Flächen in Dach und Keller, Fensterflächenanteile, U-Werte, weitere Dachcharakte-

ristika sowie bei Nichtwohngebäuden der besondere Nutzungstyp. Durch die Fragebogenak-

tion konnte eine genauere Einsicht in typische Bauweisen und das Nutzerverhalten (Ver-

brauchsangaben) genommen werden. Abbildung 14 zeigt eine 3D-Ansicht des Quartiers und 

Einbeziehung eines digitalen Geländemodells und Befliegungsfotos . Zusätzliche Informatio-

nen lieferten eine Begehung in der ħSchlerf-Kitaĥ. Der energetische Zustand des Gebäudes 

wurde aufgenommen um den Status Quo darzustellen und Maßnahmenvorschläge zur Opti-

mierung des Gebäudes zu entwickeln.  

 
Abbildung 14: Quartier Unter-Waldmichelbach mit 3D-Gebäudemodellen (LoD1) und Quartiersgrenze19 

  

 

19 Darstellung E-Eff, Datenbasis 3D-Objekte, DGM und DOP ©  Hessische Verwaltung für Bodenmanage-

ment und Geoinformation 
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2.5.1 Gebäudetypologie 

Das Quartier setzt sich überwiegend aus Ein- und Zweifamilienhäusern zusammen. Einige 

größere Objekte sind dem Sektor Gewerbe und Industrie sowie öffentliche und kulturellen 

Zwecken zuzuordnen. Ein besonderes Cluster von Gewerbe- und Industrieflächen ist im I-

GENA-Industriepark verortet (Kurve Ludwigstr./Neckarstr.). Öffentliche und kulturelle Ge-

bäude sowie Gebäude für sonstige Zwecke verteilen sich bis auf den Schulkomplex (Überwald-

Gymnasium und Eugen-Bachmann-Schule) über das Quartier. 

Von den 551 Gebäuden im Untersuchungsgebiet werden 519 Gebäude als Wohngebäude ge-

nutzt. 17 Gebäude sind gewerbliche und industriellen und 15 Gebäude öffentlichen, kulturellen 

und sonstigen (darunter Feuerwehr, Kita, Polizeistation, Schulen, Friedhofsgebäude, Gemein-

dezentrum, Ausstellung sgebäude) Zwecken zuzuordnen. Einfamilienhäuser (EFH) stellen mit 

einem Anteil von 60 % aller Gebäude die häufigste Nutzungsart dar, gefolgt von Zweifamilien-

häusern (ZFH) (28 %) und Mehrfamilienhäusern ( MFH) (rund 6 %). Gewerbe- und Industriege-

bäude sowie die Gebäude für öffentliche, kulturelle und sonstige Zwecke stellen  je rund 3 % 

der Gebäude. Mischnutzungen spielen keine Rolle. Insgesamt gibt es im Quartier 

797 Wohneinheiten. Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Nutzungstypen auf einen Blick. Ab-

bildung 16 zeigt eine Quartierskarte unter Darstellung der Nutzungstypen (beheizte Objekte 

vordergründig, Nebengebäude hintergründig angezeigt).  
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Abbildung 15: Verteilung der Nutzungstypen der Gebäude in Prozent 

 
Abbildung 16: Quartierskarte Nutzungstype n 

Die gesamte beheizte Fläche kann auf 187.357 m2 abgeschätzt werden. Darunter entfallen ge-

rundet 57.100 m² auf EFH, 39.200 m² auf ZFH und 14.800 m² auf MFH. Die öffentlichen, kultu-
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rellen und sonstigen  Gebäude verfügen über eine Fläche von 36.200 m², Gewerbegebäude ver-

fügen über 40.100 m². Die Nichtwohngebäude verfügen somit über einen erheblichen Teil der 

Flächen im Quartier. Abbildung 17 zeigt die Verteilung in Prozent.  

 
Abbildung 17: Verteilung der beheizten Flächen nach Nutzungstypen in Prozent 

Die beheizten Flächen können noch nach der Größe sortiert werden, siehe Abbildung 18. Eine 

Detailanalyse liefert Abbildung 19. Es zeigt sich, dass die Gebäude häufig die beheizte Fläche 

eines durchschnittlichen Wohnhauses in Deutschland (120-200 m²) aufweisen, aber es auch 

einige Gebäude mit vergleichsweise kleinen und großen Flächen vorliegen. Kleinere Objekte 

stammen häufig aus der Zeit um das Jahr 1900, größere um das Jahr 1970. Die EFH sind be-

sonders im Bereich zwischen 61 und 200 m² zu finden (Mittelwert/Median 173 m²/152 m²), ZFH 

sind entsprechend in größeren Kategorien vertreten  und  (255 m²/240 m²), MFH (3-6 Whg.) lie-

gen Mittel bei 369 m² (Median 350 m²) und MFH (7-12 Whg) bei 987 m² im Mittel (Median 998 

m²). Die öffentlichen , kulturellen und sonstigen Gebäude sind überwiegend sehr groß 

(2.412 m²/1.212 m²). Die gewerblich genutzten Gebäude verteilen sich auf alle Größenklassen, 

sind aber häufiger sehr groß (2.361 m²/258 m²). 
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Abbildung 18: Verteilung der beheizten Flächen nach Größenklassen 

 
Abbildung 19: Verteilung der beheizten Flächen nach Größenklassen und Nutzungstyp 

Neben den Flächen und der Art der Nutzung ist die Baualtersklasse der Gebäude ein wesent-

liches Merkmal, um energetische Betrachtungen durchführen zu können. Aus den Klassen 

lassen sich letztlich U-Werte ableiten. Abbildung 20 zeigt die Quartierskarte mit den vorkom-

menden Baualtersklassen.  Entlang der Hauptstraße (Ludwigstr. und Neckarstr.)  sowie Sei-

tenarmen ist die ursprünglich e Bebauung erkennbar. In den 1960iger und 1970igern wurden 

dann weitere Gebiete erschlossen und in jüngeren Jahren leicht erweitert und Lücken ge-

schlossen. 
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Abbildung 20: Quartierskarte Baualtersklassen  

Entsprechend der Quartierskarte werden in Abbildung 21 die Gebäude auf die Baualtersklas-

sen verteilt. Es ist zu erkennen, dass viele Gebäude sehr alt sind (18 %), in der Nachkriegszeit 

und in den 1960iger und 1970igern jedoch sehr stark zugebaut wurde (60 %). Gebäude, die ab 

der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung (1977/1982) errichtet wurden  (hier Baual-

tersklasse ab 1979 bis 1984), gehen mit 14 % in die Statistik ein. Moderne Gebäude, die aber 

der dritten Wärmeschutzverordnung 1995 und den folgenden Jahren errichtet wurden, stellen 

nur noch 3 % dar. 

Abbildung 22 sortiert die Nutzungstypen auf die Baualterskla ssen auf. Die Errichtung von EFH 

entspricht etwa der obigen Beschreibung am Gesamtverhältnis.  ZFH und MFH wurden in jün-

gerer  Zeit kaum noch errichtet.  
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Abbildung 21: Baualtersklasse -Verteilung der Gebäude 

 
Abbildung 22: Anteilmäßiger Zubau je Nutzungstyp bezogen auf die Baualtersklassen 

Abbildung 23 offenbart, dass insgesamt die beheizten Flächen recht gleichmäßig mit der Er-

richtung der entsprechenden Gebäude wuchs. 
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Abbildung 23: Beheizte Flächen nach Baualtersklasse in Prozent 

2.5.2 Gebäudesanierungen 

Der Stand der Gebäudesanierung wird im Folgenden mittels Erkenntnissen aus Begehungen 

und Auskünften der Eigentümer*innen im Quartier abgebildet und wo nötig durch statistische 

Werte ergänzt. Die hinterlegten  U-Werte wurden, sofern möglich, durch vorhandene Angaben 

von Mauerwerksaufbauten und Dämmungen angepasst. Aufgrund des hohen Fragebogen-

rücklaufs konnte ein Datenpool zu Hüllsanierun gen und Alter der Heizungen generiert wer-

den, um Erkenntnisse über die bekannte bestehenden Gebäudesubstanz auf ähnliche Ge-

bäude, Gebäudetypen und Baualtersklassen zu übertragen. Dies führt zu einer Kalibrierung 

der Datenbasis und schärft  anschließend die Ergebnisse. Zusätzlich wurde unterstellt, dass 

bei durch Außenansicht festgestellten Dacherneuerungen auch eine energetische Anpassung 

des Daches bzw. der Decke durchgeführt wurde. Bei rundumsanierten Gebäuden wird zudem 

unterstellt, dass bei Vorhandensein eines Kellers auch eine Fußboden- bzw. Kellerdeckensa-

nierung und bei nicht aufgetragener Außenwanddämmung eine Innenwanddämmung vorge-

nommen wurde sowie die Fenster getauscht wurden. Abbildung 24 zeigt diesen Sanierungs-

stand, wobei nur Hüllsanierungen nur gezählt werden, wenn sie jünger als 30 Jahre sind und 

Heizungstausche und die Installation von Solarthermie und Photovoltaik weniger als 20 Jahr 

zurückl iegen. Abbildung 25 zeigt die Sanierungen im Vergleich zur absoluten Gebäudeanzahl 

des jeweiligen Nutzungstyps. Es zeigt sich, dass es ein enormes Potenzial im gesamten Quar-

tier gibt, die Gebäudehüllen auf einen neueren Stand zu bringen. Insbesondere Fassaden und 

Kellerdecken/Fußböden/Kellerwände erfahren  bisher kaum eine Anpassung an einen moder-

nen Standard. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen kommen bisher wenig zum Einsatz. Die 

hohe Anzahl an noch alten Heizungen erweist sich ebenfalls als großes Potenzial. 
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Abbildung 24: Energetische Sanierungen der letzten Jahrzehnte, absolut 

 
Abbildung 25: Energetische Sanierungen der letzten Jahrzehnte, prozentual  

Abbildung 26 und Abbildung 27 sortieren diese energetischen Sanierungsmaßnahmen bei EFH 

und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäusern auf die letzten Jahrzehnte.  Insgesamt kann eine gleich-

mäßige aber langsame Sanierungsrate beobachtet werden. Der Zubau an PV- und Solarther-

mieanlagen ab dem Jahr 2001 deutet darauf hin, dass die ersten Eigentümer*innen sich Er-

neuerbaren Energien zuwenden.  
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Abbildung 26: Energetische Sanierungen bei EFH der letzten Jahrzehnte 

 
Abbildung 27: Energetische Sanierungen bei ZFH und MFH der letzten Jahrzehnte 

Auf Basis der Befragung und der Gebäudealter können zudem die Fensteralter im gesamten 

Quartier abgeschätzt werden. So sind 66 % aller Fenster 20 Jahre und jünger. 13 % der Fens-

ter  sind älter als 30 Jahre und sollten dringend ausgetauscht werden , da häufig die Dämm-

qualität des Einbauzustands nachgelassen hat. Aber auch Fenster die 20 Jahre und älter sind, 

bieten in der Regel ein Energieeinsparpotenzial und können durch bessere ausgetauscht wer-

den, auch wenn die Fassade energetisch nicht verbessert wird, da diese häufig bereits einen 

besseren U-Wert aufweist. Abbildung 28 zeigt diese Altersstruktur. Im Idealfall kann ein Fens-

tertausch mit umfangreicheren Sanierungsmaßnahmen einhergehen, um eine bauphysikali-

sche sinnvolle Lösung zu finden. 
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Abbildung 28: Altersstruktur der Fenster  

 

2.5.3 Anlagentechnik 

Es kommend überwiegend fossile Hauptheizungen zum Einsatz: Ölheizungen machen 71 % 

des Anteils aus, Flüssiggas und elektrische Heizungen lediglich 7 % bzw. 9 %. 12 % der Ge-

bäude werden mit Erneuerbaren Energien beheizt, davon 10 % mit Holz, 1 % über Wärmepum-

pen und 2 % sind an ein Nahwärmenetz angeschlossen, dass mit Pellets befeuert (allerdings 

mit Öl als Spitzenlast) wird .  Abbildung 29 zeigt die Verteilung. Abbildung 30 zeigt noch die 

Einbaujahre der Hauptheizungen. Noch 50 Heizungen sind von vor 1991. Gemeinsamen mit 

den Analysen in 2.5.2 Gebäudesanierungen kann festgehalten werden, dass es sinnvoll ist, den 

heutigen Zeitpunkt für Sanierungsüberlegungen zu nutzen, da in diesem Jahrzehnt bei vielen 

Gebäuden ein turnusmäßi ger Austausch von Fenstern und Heizungen anstünde. Der niedrige 

Sanierungsstand weiterer Hüllelemente sollte zudem zum Anlass genommen werden ganz-

heitliche Optimierungen vorzunehmen. Abbildung 31 stellt noch zusätzlich nach Gebäudenut-

zung die installierten Leistungen von Photovoltaik - und Solarthermieanlagen dar.  Einige sehr 

große Anlagen auf gewerblichen Objekten übertreffen die installierte PV-Leistung aller ande-

ren Gebäudetypen. Insgesamt ist ein hoher Nachholbedarf erforderlich, um die Klimaschutz-

ziele zu erreichen und das Quartier dauerhaft vor hohen fossilen Energiepreisen zu schützen. 
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Abbildung 29: Eingesetzte Energieträger bei Hauptheizungen 

 
Abbildung 30: Baujahre der Hauptheizungen 
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Abbildung 31: Installierte Leistungen Photovoltaik - und Solarthermieanlagen  
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3 Gebäude-Energie- und CO2-Bilanz 

In diesem Kapitel werden zunächst der Energieverbrauch bzw. Energiebedarf und anschlie-

ßend die damit verbundenen Treibhausgasemissionen analysiert. Die Berechnungen für die-

ses Kapitel erfolgten durch die EnergyEffizienz GmbH sowie durch das Institut für Elektrische 

Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen. 

3.1 Energiebilanzierung 

Um den Gebäudeenergieverbrauch des Ist-Zustands im Untersuchungsgebiet sowie die 

dadurch entstehenden Treibhausgasemissionen darzustellen, werden im Folgenden die Be-

reiche Strom und Wärme betrachtet. Zunächst wird der Nutzwärme - und Strombedarf ermit-

telt, unabhängig von Heizungstechnologien. Die Bilanzierung wird mit dem in Kapitel 4.1 vor-

gestellten Planungstool durchgeführt. Sofern Verbrauchsangaben zur Verfügung standen, 

wurden diese genutzt.  

3.1.1 Wärmesektor  

Abbildung 32 zeigt den gesamten Nutzwärmebedarf des Quartiers (ca. 31.370 MWh). Die größ-

ten Verbraucher stellen die EFH dar mit 39 %, gefolgt von den ZFH mit 27 %. Die großen ge-

werblichen Flächen benötigen ebenfalls große Wärmemengen. 

 
Abbildung 32: Verteilung des Nutzwärmebedarfs  

Tabelle 1 listet übersichtlich die Nutzwärmebedarfe der Nutzungstypen nach Baualtersklas-

sen sortiert auf. Erwartungsgemäß benötigen die Gebäude, der Jahre 1959-1978 die meiste 

Wärmeenergie: Sie sind zahlenmäßig dominant und zusätzlich schlecht isoliert errichtet wor-

den. Ein Fokus sollte aber auch auf den ältesten Gebäude liegen (1860-1918). 
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Tabelle 1: Nutzwärmebedarf [MWh th/a] 

 Anz 
Alle Ty-

pen 
EFH ZFH 

MFH 

3-6 

Whg. 

MFH 

7-12 

Whg. 

MFH 

>12 

Whg. 

Öffent./  

Kult./So

nst. 

Ge-

werbe  
Misch 

Gesamt 551 31.370 11.081 7.681 1.634 316 0 1.451 6.304 0 

1860-1918 83 3.275 1.696 1.291 88 0 0 25 175 0 

1919-1948 16 636 437 198 0 0 0 0 0 0 

1949-1957 122 4.715 2.693 1.781 229 0 0 9 3 0 

1958-1968 98 6.369 1.178 2.242 741 194 0 2.013 0 0 

1969-1978 111 12.196 2.721 1.845 213 50 0 680 5.326 0 

1979-1983 36 1.028 816 0 160 0 0 0 52 0 

1984-1994 41 1.439 896 258 138 0 0 138 9 0 

1995-2001 28 639 497 20 51 71 0 0 0 0 

2002-2009 11 757 108 46 14 0 0 0 589 0 

2010-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-2020 5 317 39 0 0 0 0 127 151 0 

Tabelle 2 schlüsselt die Nutzwärmebedarfe weiter auf und zeigt die Mittelwerte eines Typs 

und zusätzlich die Baualtersklassen. EFH benötigen im Durchschnitt 33.580 kWh/a, ZFH 

49.879 kWh/a, MFH entsprechend mehr. Tabelle 3 gibt die Mittelwerte bezogen auf die be-

heizte Fläche an. Grundsätzlich gilt natürl ich, dass jüngere Gebäude dem Bedarf nach weniger 

Energie pro Fläche benötigen. Da einige Verbräuche bekannt sind, kann es auch zu unerwar-

teten Schwankungen zwischen und innerhalb der Klassen kommen. Grundsätzlich können 

sich Gebäude aus der gleichen Baualtersklasse durch unterschiedliche Kubatur und Bauweise 

im Bedarf unterscheiden, da in die Berechnungen unterschiedliche Grundrisse, Dachformen, 

Gauben, Keller usw. mit einfließen. Die modernsten Baualtersklassen zeigen, dass der 

Hüllaufbau enorme Auswirkun gen auf den Bedarf hat. Beispielsweise benötigen EFH aus der 

Baualtersklasse 1860-1919 220 kWh/m² a und aus der Baualtersklasse 2016-2020 lediglich 

85 kWh/m² a. 
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Tabelle 2: Nutzwärmebedarf [kWh th/a], Mittelwert  

 Anz 
Alle Ty-

pen 
EFH ZFH 

MFH 

3-6 

Whg. 

MFH 

7-12 

Whg. 

MFH 

>12 

Whg. 

Öffent./  

Kult./So

nst. 

Ge-

werbe  
Misch 

Gesamt 551 56.934 33.580 49.879 51.073 105.375 0 191.129 370.823 0 

1860-1918 83 39.453 35.333 49.654 29.364 - 0 24.545 34.998 0 

1919-1948 16 39.728 33.635 66.127 - - 0 0 0 0 

1949-1957 122 38.644 34.522 49.483 38.087 - 0 8.800 3.058 0 

1958-1968 98 64.986 35.709 47.694 67.353 194.206 0 335.583 0 0 

1969-1978 111 109.878 43.185 55.918 53.324 50.430 0 383.611 887.646 0 

1979-1983 36 28.550 25.503 - 53.357 - 0 0 51.660 0 

1984-1994 41 35.103 30.904 42.962 46.033 - 0 69.243 8.621 0 

1995-2001 28 22.839 19.898 19.580 50.967 71.490 0 0 0 0 

2002-2009 11 68.828 17.945 23.188 14.400 - 0 0 294.332 0 

2010-2015 0 - - - - - 0 0 0 0 

2016-2020 5 63.392 12.943 - - - 0 127.000 151.130 0 

 

Tabelle 3: Nutzwärmebedarf [kWh th/m² a], Mittelwert  

 Anz 
Alle Ty-

pen 
EFH ZFH 

MFH 

3-6 

Whg. 

MFH 

7-12 

Whg. 

MFH 

>12 

Whg. 

Öffent./  

Kult./So

nst. 

Ge-

werbe  
Misch 

Gesamt 551 197,92 207,95 205,32 145,93 96,94 0 107,54 128,76 0 

1860-1918 83 219,52 229,28 238,31 110,84 - 0 68,18 123,58 0 

1919-1948 16 231,20 228,51 242,87 - - 0 0,00 0,00 0 

1949-1957 122 226,91 235,65 221,66 183,53 - 0 72,73 148,00 0 

1958-1968 98 189,16 198,79 195,07 179,19 153,82 0 114,17 0,00 0 

1969-1978 111 182,95 193,50 189,82 128,34 72,04 0 142,00 119,57 0 

1979-1983 36 254,02 272,74 - 106,89 - 0 0,00 96,59 0 

1984-1994 41 164,34 176,91 175,22 85,40 - 0 100,55 99,00 0 

1995-2001 28 112,69 116,61 78,16 96,94 64,95 0 0,00 0,00 0 

2002-2009 11 103,61 94,76 76,69 77,77 - 0 0,00 170,00 0 

2010-2015 0 - - - - - 0 0,00 0,00 0 

2016-2020 5 85,35 57,87 - - - 0 83,17 170,00 0 
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Abbildung 33 trägt die Nutzwärmebedarfe auf die Quartierskarte ab, indem adressscharfe 

Bedarfe innerhalb eines Subquartiers bzw. Straßenzuges aufaddiert werden und diese 

entsprechend der Gewichtung eingefärbt werden. So lassen sich Hotspots unter Wahrung des 

Datenschutzes erkennen, zum Beispiel zur Abschätzung für genauere Wärmenetzverläufe. 

 
Abbildung 33: Quartierskarte Nutzwärmebedarf  

Der Nutzwärmebedarf wird zu 51,7 % durch Öl gedeckt. Es folgen Flüssiggasheizungen mit 

21,2 %, Nahwärme mit 12,2 %, Stromheizungen mit 6,1 %, Pelletheizungen und Hackschnit-

zelheizungen mit 3,9 bzw. 3,6 %. Wärmepumpen sind kaum vertreten. Der Bedarf wird in die-

ser Betrachtung nur durch Hauptheizungen gedeckt. Kaminöfen etc. bleiben unbeachtet, weil 

stets unklar ist, wie stark sie zum eigentlichen Heizen oder lediglich zum Komfortgewinn ge-

nutzt werden. Abbildung 34 zeigt die Verhältnisse. Der große fossile Anteil muss in Zukunft 

deutlich bzw. ganz auf null reduziert werden.  
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Abbildung 34: Nutzwärmebilanz nach Energieträgern Status quo 
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3.1.2 Stromsektor  

Tabelle 4 zeigt den Strombedarf ohne Heizungen (ohne Wärmepumpen/Stromheizungen etc.) 

im Mittel nach Nutzungstypen sortiert und Tabelle 5 den Gesamtbedarf ohne Heizungen mit 

6.338 MWh. Abbildung 35 zeigt die zugehörige Verteilung. Der Strombedarf skaliert grundsätz-

lich stark  mit der Anzahl der Wohneinheiten, aber das Gewerbe in Unter-Waldmichelbach hat 

einen nicht unerheblichen Anteil am Strombedarf.  Abbildung 36 zeigt den aktuellen Strombe-

darf mit Heizungen sowie das Verhältnis der Stromerzeugung mit den vorhandenen Photovol-

taik-Anlagen. Die PV-Anlagen decken bilanziell bereits 21 % des Strombedarfs. BHKWs wur-

den im Rahmen des Projektes keine gemeldet. 

 

Tabelle 4: Strombedarf [kWhel/a], Mittelwert (ohne Heizungen) 

 
Alle Ty-

pen 
EFH ZFH 

MFH 

3-6 Whg. 

MFH 

7-12 

Whg. 

MFH 

>12 

Whg. 

Öffent./  

Kult./Sonst.  

Ge-

werbe  
Misch 

Gesamt 11.504 2.931 5.660 11.978 26.908 0 61.606 140.176 0 

 

Tabelle 5: Strombedarf [kWhel/a], (ohne Heizungen) 

 Alle Typen EFH ZFH 
MFH 

3-6 Whg. 

MFH 

7-12 

Whg. 

MFH 

>12 Whg. 

Öffent./  

Kult./Sonst.  

Ge-

werbe  
Misch 

Gesamt 6.338.471 967.093 871.676 383.304 80.725 0 550.894 2.382.989 0 

 

 
Abbildung 35: Verteilung des Strombedarfs  
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Abbildung 36: Strombilanz Status quo 

 

3.1.3 CO2-Bilanzierung  

Auf Basis der Strom- und Wärmebilanz wird im Folgenden eine Abschätzung der mit diesen 

Sektoren verbundenen Treibhausgasemissionen vorgenommen. Hierfür werden Emissions-

faktoren verwendet, die durch die EnergyEffizienz GmbH und das Institut für Elektrische An-

lagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft an der RWTH Aachen, ehemals Institut 

für Hochspannungstechnik,  im Rahmen des Forschungsprojekts ħModellstadt25+ĥ, sowie im 

laufenden Forschungsvorhaben Q-SWOP zusammengestellt wurden (vgl. u.a. Schönberger et 

al. 2017). In den Faktoren sind Veränderungen enthalten, die sich im Laufe der nächsten Jahre 

ergeben werden. So wird sich z.B. der heutige Faktor für den Strom-Mix in Zukunft verbes-

sern. Gemäß der zu erwartenden sich verändernden Rahmenbedingungen seitens des Bundes 

(Konzeptionspapier von Wirtschafts- und Bauministerium, Verbot von neuen Heizungen mit < 

65 % Regenerativanteil ab Januar 2024) wurde außerdem angenommen, dass Wärmenetzbe-

treiber eine Transformationsstrategie auf erneuerbare Energien oder Abwärme nachweisen 

müssen. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Emissionen durch den Betrieb von Heiztechnik bei rund 

8.441 t CO2 pro Jahr liegen. Die größten Anteile davon entfallen hierbei auf die Ölheizungen 

mit 5.878 t CO2 sowie auf die Flüssiggasheizungen mit 2.241 t CO2 pro Jahr, siehe Tabelle 6. 

Durch Strom werden 425 t CO2 pro Jahr ausgestoßen. PV-Anlagen führen zu Emissionsein-

sparungen durch Einspeisung und Eigenverbrauch. Insgesamt werden jährlich ca. 8.866 t CO2 

ausgestoßen. 
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Tabelle 6: Emissionsbilanz im Status quo 

 

Endenergie  

[kWh END/a]  

Emissionsfaktor 

[kgCO2/ kWhEND]  

Emissionen 

[t  CO2/a]  

Netzbezug 6.276.769 0,072 452 

PV-Einspeisung 

(Gutschrift)20 
1.240.149 -0,025 -31 

PV-Eigenverbrauch 

(neg. Gutschrift)20 
90.277 0,047 4 

BHKW-Einspeisung 

(Gutschrift)21 
0 -0,072 0 

BHKW-Eigenver-

brauch 
0 0 0 

 Ɇ Emissionen Strom   425 

 

Ölheizung 18.719.745 0,314 5.878 

Flüssiggasheizung 8.090.110 0,277 2.241 
Wärmeübergabesta-
tion 3.961.107 

0,027 
107 

Heizstab 1.983.643 0,072 143 

Pelletheizung 1.491.683 0,027 40 

Hackschnitzelheizung 1.371.071 0,019 26 

L/W-Wärmepumpe 230.908 0,018 5 

Solarthermie 110.707 0 0 

S/W-Wärmepumpe 35.056 0,018 1 

Ɇ Emissionen Wärme 8.441 

Ɇ Emissionen gesamt  8.866 

  

 

20 Mitbeachtet werden Emissionen, die bei der PV-Modul-Herstellung anfallen und auf die erzeugten 

kWh umgelegt werden; hier negative Gutschrift genannt.  

21 Da in den Betrachtungen bei Heizungsanlagen (z.B. BHKW) kein Life-Cycle-Assessment abgebildet 

wird zur Herstellung der Anlagen werden die Einspeisungen direkt mit dem Emissionsfaktor des Strom-

mixes angesetzt und keine negativen Emissionen abgezogen. 
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4 Gebäude-Energie- und CO2-Minderungspotenziale 

Im folgenden Kapitel werden die Potenziale in der Ausgestaltung der Heizungsstruktur und 

der Wahl der Hüllsanierungen untersucht, die zu einer Verminderung des Strom- und Wär-

mebedarfs, der Energiekosten und der lokal verursachten Treibhausgasemissionen im Quar-

tier führen.  

4.1 Berechnungsmethodik  

Für die Potenzialberechnung wurde ein Planungstool eingesetzt, das die EnergyEffizi-

enz GmbH, die RWTH Aachen und die Stadt Lampertheim im Rahmen des F&E-Projekts Mo-

dellstadt25+ (2012-2017) entwickelt haben.22 Das Planungstool ist insbesondere auf die ener-

gieträgerübergreifende Anwendung in integrierten energetischen Quartierskonzepten ausge-

richtet. Die Berechnungen im Rahmen des Quartierskonzepts wurden vom Institut für Elekt-

rische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen im Unter-

auftrag der EnergyEffizienz GmbH durchgeführt. 

Mithilfe des Planungsverfahrens kann das wirtschaftlich umsetzbare Erneuerbare -Energien- 

und Energiesparpotenzial in Gebäuden und Quartieren ermittelt werden. Zudem lassen sich 

potenzielle Nahwärme-Gebiete und ökologisch-ökonomisch optimale Sanierungsmaßnahmen 

identifizieren. Abbildung 37 zeigt eine exemplarische Lösung für ein typisches Einzelgebäude 

mit einem Heizenergiebedarf von 40 MWh/a und einem Strombedarf von 3.000 kWh/a. 

 
Abbildung 37: Effiziente Sanierungs- und Versorgungslösungen am Beispiel eines Einzelgebäudes23 

  

 

22 (Schönberger, et al., 2017) 

23 Institut für Hochspannungstechnik, RWTH Aachen 
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In den jährlichen Gesamtkosten für die Energieversorgung sind sowohl die Betriebskosten als 

auch die auf ein Jahr heruntergebrochenen Investitionskosten für Sanierungen und Gebäude-

technik enthalten. Hierbei werden ein Betrachtungszeitraum von 20 Jahren und ein angenom-

mener Kalkulationszins von 3 % zugrunde gelegt. In den jährlichen Emissionen werden sowohl 

die im Betrieb als auch die bei Herstellung und Entsorgung sämtlicher Technologien/Materi-

alien anfallenden Emissionen berücksichtigt (Lebenszyklusanalyse). 

Die dunkelblauen Punkte stellen die aus Kosten- und Umweltsicht effizienten bzw. optimalen 

Lösungen dar, d.h. es gibt keine Lösung, die zugleich kostengünstiger und mit weniger 

Treibhausgasemissionen verbunden ist. Die hellblauen Punkte in der Grafik bilden aus 

Kosten- und Umweltsicht ineffiziente Auslegungsvar ianten für die Strom - und 

Wärmeversorgung des Gebäudes sowie ihre jeweiligen Auswirkungen auf Kosten und 

Emissionen von Treibhausgasen ab. Hinter jedem Punkt der Gesamtheit der Lösungen ist die 

konkrete Auslegung (Nennleistung der Erzeugungsanlagen in kW, Dämmstärke, Fenstertyp 

etc.) hinterlegt. Drei effiziente Lösungspunkte aus der Grafik seien beispielhaft 

herausgegriffen:  

¶ Punkt A stellt die kostengünstigste Lösung dar, die allerdings zugleich hohe 

Treibhausgasemissionen aufweist. Hier wird die Installati on eines 

Gasbrennwertkessels vorgesehen. Zudem beinhaltet die Lösung die Dämmung der 

Kellerdecke. Auf eine Photovoltaikanlage wird aufgrund der Westausrichtung des 

Daches verzichtet. 

¶ Im Punkt B ist im Vergleich zum Punkt A die Installation einer Photovoltaikanlage 

vorgesehen. So können die Emissionen um ca. 20 % reduziert werden. Allerdings fallen 

Mehrkosten in Höhe von etwa 5 % an.  

¶ Punkt C ist unter Umweltgesichtspunkten das Optimum,  jedoch mit hohen Kosten 

verbunden. In dieser Lösung werden eine PV-Anlage sowie eine Pelletheizung 

installiert.  

Das Planungstool dient insbesondere zur Identifizierung der effizienten Lösungen für die 

betrachteten Gebäude. Welche der effizienten Lösungen realisiert wird, hängt von den 

individuellen Präferenzen des Nutzers bzw. Entscheiders ab und wie dieser Kosten und 

Umweltauswirkungen der Energieversorgung gegeneinander gewichtet.  

Zusätzliche Effizienzpotenziale lassen sich zudem durch die Nutzung von Nahwärmenetzen 

erschließen. Abbildung 38 zeigt auf, wie sich die Kurve optimierter Versorgungslösungen 

verschieben kann, wenn eine mögliche Nahwärmeversorgung mit einbezogen wird. Hierbei 

wird insbesondere das Potenzial zur Reduktion von Emissionen bei geringeren Zusatzkosten 

als bei der Individualversorgung deutlich.  
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Abbildung 38: Effiziente Lösungen mit und ohne Nahwärmenetz-Option für ein Beispielquartier 24 

Tabelle 7 zeigt die für die Quartiersberechnung berücksichtigten Technologien sowie die damit ver-

bundenen wirtschaftlichen und ökologischen Parameter. Außerdem werden EEG-Vergütungen und 

CO2-Gutschriften, bundesweite BAFA-Förderungen für Heizungen und CO2-Steuern (2021: 25 Ł/t, mit-

telfristige Prognose: 120 Ł/t) beachtet. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile des Planungsverfahrens festhalten:  

¶ Endogene Bestimmung der optimalen Versorgungsstruktur (nicht nur Bewertung vor-

gegebener Lösungsalternativen) 

¶ Multikriterieller Optimierungsansatz hinsichtlich finanzieller und ökologischer Ziele  

¶ Integrierte Betrach tung von Strom- und Wärmebedarf/-versorgung 

¶ Ganzheitlicher Ansatz mit Einbeziehung von Lebenszyklusanalysen in die ökologische 

Bewertung 

¶ Hoher Detaillierungsgrad der Teilmodelle für die verschiedenen Technologien der 

Strom- und Wärmeversorgung sowie für die Bestimmung der Strom -/Wärmebedarfe 

¶ Transparente Planungsgrundlage für Investoren und Kommunalpolitik, zu welchen 

Kosten welche Energie- und Umweltziele erreicht werden können  

  

 

24 Institut für Hochspannungstechnik, RWTH Aachen 
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Tabelle 7: Übersicht der wirtschaftlichen und ökolo gischen Parameter der berücksichtigten Technolo-

gien auf Basis von Schönberger et al. 2017 
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4.2 Einzelgebäudeoptimierung 

Die Einzelgebäudeoptimierung unterstützt den Stadtentwicklungsprozess dabei, den energe-

tischen Umbau des Gebäudebestandes zu konkretisieren. Gebäude und Wohnungen werden 

durch Sanierungen und Heizungsumstellungen marktfähiger sowie  der Energiebedarf, die 

CO2-Emissionen und die Betriebsk osten gesenkt. Ein Gebäuderückbau wird durch Sanierun-

gen vermieden und so bleibt auch das baukulturelle Erbe erhalten. Sanierte Gebäude stellen 

zudem einen erhöhten Komfort bereit, da durch Hüllsanier ungen die Oberflächentemperatu-

ren der Innenwände steigen. 

Das PV-Potenzial, welches in die Einzelgebäudeoptimierung miteinfließt, wird explizit in Ab-

bildung 39 dargestellt.  Die in der Karte dargestellten Potenziale können neben der optimalen 

Auslegung der Anlagentechnik im Rahmen der Berechnungen auch grundsätzlich genutzt 

werden, um Informationen über PV-Ausbaumöglichkeiten auf einen Blick zu bekommen. Es 

ist zu beachten, dass hier zwar die gesamte Dachfläche eines Gebäudes eingefärbt ist, die 

Angabe des Potenzials sich jedoch auf die günstige Dachseite (beispielsweise bei Satteldä-

chern) bezieht. In die Berechnung fließen beide Dachseiten mit ihrem unterschiedlichen Po-

tenzial ein. Ebenso werden bauliche Restriktionen, wie Gauben, Dachfenster etc. berücksich-

tigt (ca. 15 % der Dachflächen sind eingeschränkt oder gar nicht belegbar). Die Dachflächen 

können grundsätzlich auch mit Solarthermie -Modulen belegt werden.  

Das maximale Potenzial liegt im Quartier bei 908 kWh/kWp, das Minimum bei 741 kWh/kWp. 

Der Mittelwert liegt bei 868 kWh/kWp. 

 



 

 

Gebäude-Energie- und CO2-Minderungspotenziale 

52 

 
Abbildung 39: PV-Potenziale für günstige Dachseite 

Für die grundsätzlich technologieoffenen Optimierungsberechnungen werden weitere 

Restriktionen genutzt, wie die Sperrung einzelner Heizungstechnologien bei bestimmten 

Gebäuden.  

Bei 12 % der Gebäude ist eine Holzheizung (Pellet, Hackschnitzel) nicht sinnvoll, da entweder 

kein Keller vorhanden ist, in dem eine solche Anlage in der Regel aufgestellt wird oder durch 

die Eigentümer*innen -Befragung bekannt ist, dass im Keller kein Platz vorhanden ist. Bei 

separaten Außenaufstellungen in einer Einhausung würden die Kosten deutlich steigen, 

sodass davon abgesehen wird. Ebenfalls ist eine Sperrung in allen Gebäude vorgesehen, die 

jünger als 1977 sind. In diesem Jahr trat die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft und der 

spezifische Wärmebedarf sank erheblich. Ab diesem Baujahr sind moderne Wärmepumpen 

gut einsetzbar. Ebenfalls wird damit der politischen (Konzeptionspapier von Wirtschafts - und 

Bauministerium 2022) und wissenschaftlichen Motivation Rechnung getragen, dass Biomasse 

bei Weitem nicht den Großteil des Wärmebedarfs decken werden kann. Durch eine Sperrung 

von Holzheizungen wird auch indirekt verhindert, dass zu viele Holzheizungen die Luft 

belasten (können) und eine Versorgung mit dem Rohstoff Holz zu einem erhöhten 

Anlieferungsverkehr führt. Durch eine Sperrung von Holzheizungen wird auch indirekt 

verhindert, dass zu viele Holzheizungen die Luft belasten (können) und eine Versorgung mit 

dem Rohstoff Holz zu einem erhöhten Anlieferungsverkehr führt. Sole/Wasser -

Wärmepumpen können grundsätzlich eingesetzt werden. Eine ungünstige hydrogeologische 
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betrifft nur sehr wenige Gebäude entlang der Straßen Am Wetzel und am Großen Stein, siehe 

Abbildung 40. Hier kann im Genehmigungsprozess mit Hürden gerechnet werden. 

Quartiersweit wurden bei 17 % der Gebäude Sole/Wasser-Wärmepumpen gesperrt, da nicht 

ausreichend unbebaute Fläche um das zu versorgende Gebäude vorhanden ist. 

 

 

 

Abbildung 40: Hydrogeologische Standortsituation in Unter-Waldmichelbach27 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Einzelgebäudeoptimierung präsentiert. Insgesamt 

wurden bei den 551 Gebäuden pareto-optimale Lösungen ermittelt und zu 6.640 

Kreuzkombinationen zusammengefasst und sortiert. Abbildung 41 zeigt diese Sortierung der 

Lösungen mit den annuitätischen Gesamtkosten und zugehörigen Treibhausgasemissionen. 

Zum Vergleich ist der Status quo abgetragen (linkes Ende: nur Betriebskosten, rechtes Ende: 

Betriebskosten und annuitätischer Reinvest in Anlagentechnik). Im ökonomischen Optimum 

sowie im ökologischen Optimum sinken die Kosten gegenüber dem Status quo (rechter Punkt, 

Betrieb und Reinvest) und die Emissionen. Unter dem Status quo kann auch die Fortführung 

des Ist-Zustandes verstanden werden, da in dieser Betrachtung auch im Status quo 

Kostensteigerungen der Brennstoffe usw. mit einkalku liert sind. Emissionseinsparungen 

 

27 (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, 2023) 
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entlang der pareto-optimalen Lösungskurve werden relativ teurer und sind nich lohnenswert . 

Eine bilanzielle Klimaneutralität ist mithilfe der  Gutschriften für eingespeisten Strom aus PV-

Anlagen fast möglich. 

 
Abbildung 41: 6.640 pareto-optimale Lösungen im Quartier 28 

Abbildung 42 zeigt nochmals separat die Fortführung des Ist -Zustandes und die Kosten- und 

Emissionseinsparungen im ökonomischen Optimum. Die Kosten der Energieversorgung 

können pro Jahr um 41 % (- 4,1 Mio. Ł/a) gesenkt und Emissionen in Höhe von 87 % 

(- 7.730 t CO2e/a) vermieden werden.  

 

28 Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen , 

IAEW (2022): Berechnungsergebnisse Unter-Waldmichelbach 
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Abbildung 42: Analyseergebnis der Einzelgebäudeoptimierung, ökonomisches Optimum 29  

Die errechneten Einsparungen werden im ökonomischen Optimum durch die Umsetzung 

folgender Maßnahmen erreicht:  

¶ Installation von 237 PV-Anlagen. Bisher sind 53 PV-Anlagen und 65 Solarthermie -

Anlagen installiert. Ökonomisch vorteilhaft sind Solarthermie -Anlagen selten, werden 

aber aktuell häufig zur Abdeckung des gesetzlich geforderten Erneuerbare -Energien-

Anteils eingesetzt. Die bestehenden Solarthermie-Anlagen sollten natürlich dennoch 

weiterbetrieben werden.  

¶ 522 L/W-Wärmepumpen, 9 S/W-Wärmepumpen, 19 Stromheizungen und eine 

Pelletheizung, die den gesamten Gewerbepark versorgt. 

¶ Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden (126x Wand, 402x Fenster, 6x Dach, 

15x Kellerdecke) 

¶ In nur drei Fällen wird eine stationäre Batteriespeic her als ökonomisch sinnvolle 

Lösung errechnet. Hier zeigt sich, dass nur ein sehr spezielles Verhältnis zwischen 

Wärmebedarf (Deckung über Wärmepumpe), Dacheigenschaften, PV-Größe und 

Stromverbräuchen die richtigen Voraussetzungen schafft, um einen finanziellen 

Vorteil zu erzielen. Sinken die Investitionskosten in Zukunft für solche Systeme, kann 

es sich häufiger lohnen. Ökologisch scheiden Batteriespeicher aus, da die CO2-

Emissionen bei der Herstellung aktuell noch zu hoch sind.  

Das ökonomische Optimum zeichnet sich demnach durch eine Abkehr von Heizöl und 

Flüssiggas hin zu dem Zubau von Wärmepumpen sowie dem erhöhten Einsatz von PV-Anlagen 

 

29 Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen , 

IAEW (2022): Berechnungsergebnisse Unter-Waldmichelbach /E-Eff 
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aus. Stromheizungen können in wenigen Fällen günstiger sein als eine Wärmepumpe. 

Voraussetzung ist ein sehr niedriger Wärmebedarf. Sanierungsmaßnahmen bilden bei 

schlecht gedämmten Gebäuden eine wesentliche Rolle, um sich für Wärmepumpen fit 

gemacht zu werden. Biomasseheizungen erleiden durch die aktuelle Förderlandschaft einen 

Nachteil gegenüber Wärmepumpen und sollten nur dort zum Einsatz kommen, wo es 

nachweislich nach Gesprächen mit einem Energieberater nicht sinnvoll ist mit Wärmepumpen 

zu arbeiten. Die im ökonomischen Optimum auftretende Biomasseheizung ist 3,2 MW groß 

und aus diesem Grund tendenziell schwieriger durch Wärmepumpen zu ersetzen, 

insbesondere da die Vorlauftemperaturen im Gewerbepark höher ausgelegt sein dürften. 

Bereits installierte Bi omasseheizungen sollten nicht zwangsläufig durch Wärmepumpen 

ersetzt werden. 

Abbildung 43 vergleicht die Wärmebilanz (Nutzwärme) des Status quo mit dem ökonomischen 

Optimum und den 6.639 weiteren pareto -optimalen Lösungen. Die letzte ID, Nr. 6.640, stellt 

das ökologische Optimum dar. Im ökonomischen Optimum sinkt der Bedarf durch die bereits 

genannten Sanierungen. In Richtung ökologischem Optimum verdrängen die effizienteren 

S/W-Wärmepumpen dort die L/W-Wärmepumpen, wo S/W-Wärmepumpen möglich sind. 

Durch die Sperrungen bleiben aber stets L/W-Wärmepumpen bestehen. Stromheizungen 

werden in Richtung ökologischem Optimum durch Wärmepumpen ersetzt.  Im ökonomisch 

Optimum schneiden Wärmepumpen bei den Gebäuden des Schulkomplexes besser ab, als der 

bereits existierende Nahwärmeanschluss an die Biomasseheizung des Gewerbeparks, im 

ökologischen Optimum schließen sie sich jedoch wieder an. Grundsätzlich sollte dieser 

Anschluss bestehen bleiben. 
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Abbildung 43: Wärmebilanz, Status quo, ökon. Optimum und 6.639 weitere pareto -optimale Lösungen30 

Abbildung 44 vergleicht die Strombilanz des Status quo mit dem ökonomischen Optimum und 

den 6.639 weiteren pareto -optimalen Lösungen. Im ökonomischen Optimum werden bereits 

viele neue PV-Anlagen hinzugebaut. Große bestehende Anlagen, die nur Einspeisen finden sich 

nicht im ökonomischen Optimum wieder, sollten aber natürlich bestehen bleiben . Die im 

ökonomischen Optimum hinzukommenden Anlagen sind insbesondere die Anlagen, die einen 

vergleichsweise hohen Eigenverbrauch ermöglichen. Im Status quo sind bereits 1.509 kWp 

installiert, im ökonomischen Optimum werden bereits 4.883 kWp installiert. Erzeugt werden 

bisher 1.330 MWh Strom, wovon 90 MWh selbst genutzt werden. Im ökonomischen Optimum 

werden 9.011 MWh erzeugt, davon aber 2.916 MWh selbst genutzt. Im ökologischen Optimum 

steigt die installierte Leistung auf 12.852 kWp und die Produktion auf 3.448 MWh, 

selbstgenutzt werden davon 2.038 MWh. Der vermiedene Netzbezug sowie CO2-Gutschriften 

senken die Emissionen weiter . Im ökologischen Optimum sind alle Gebäude mit PV 

ausgerüstet. 

Der Zubau von  Wärmepumpen erhöhen den gesamten Strombedarf des Quartiers deutlich. 

Mit Haushaltsstrom  werden im ökonomischen Optimum etwa 14,3 GWh benötigt. Da sich die 

Lastkurven von Wärmepumpen nicht stark mit den Erzeugungskurven der PV-Anlagen decken 

und sich Batteriespeicher fast nicht unter den pareto -optimalen Lösungen befinden, wird der 

PV-Eigenverbrauch in Richtung ökologischen Optimums nicht im Maße des Zubaus gesteigert. 

Der hohe Grad an Eigenverbrauch im ökonomischen Optimum wird durch die Gewerbe- und 

öffentlichen Gebäude erreicht, die tagsüber einen vergleichsweise höheren Bedarf haben. 

Eine höhere Autarkie des Quartiers, insbesondere für Wohngebäude, ist ökologisch und 

 

30 Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energ iewirtschaft der RWTH Aachen, 

IAEW (2022): Berechnungsergebnisse Unter-Waldmichelbach 
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ökonomisch gesehen für dieses Quartier nicht optimal, grundsätzlich aber umsetzbar. Zum 

Erreichen der Klimaneutralität werden Photovoltaik -Anlagen in Zukunft ein elementarer 

Bestandteil sein. 

 
Abbildung 44: Strombilanz, Status quo, ökon. Optimum und 6.639 weitere pareto-optimale Lösungen31 

 

  

 

31 Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen , 

IAEW (2022): Berechnungsergebnisse Unter-Waldmichelbach 
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Abbildung 45 zeigt die Häufigkeit der Technologien und Sanierungen über alle Lösungen hin-

weg. Die verschiedenen Heizungstypen werden im ökonomischen Optimum überwiegend 

durch Wärmepumpen und sehr wenige Stromheizungen sowie eine Pelletheizung ersetzt. Mit 

steigender Sanierungsrate und in Richtung ökologischeren Lösungen kommen Sole/Wasser-

Wärmepumpen zum Einsatz. Im ökonomischen Optimum gilt, dass insbesondere Fenster zu 

tauschen sind und Wände zu dämmen sind. Für weitere Wärmebedarfsreduktion sind Keller-

decken und Dachsanierungen notwendig.

 
Abbildung 45: Häufigkeitsverteilung Heizungstechnologien/Sanierungen, Status quo vs. 6.639 pareto-

optimale Lösungen32 

4.3 Biomassepotenzial der Gemarkung Wald-Michelbach 

Den Waldflächen aus Abbildung 5 können Biomassepotenziale zugeordnet werden. Dadurch 

kann festgestellt werden, zu welchem Anteil die erforderlichen Energien im Quartier aus lo-

kalen Quellen gedeckt werden können. Als Grundlage kann die herkömmliche Aushaltungs-

variante (15 % Energieholz, 76 % Stammholz/Industrieholz, 10 % Restholz) oder die ħStamm-

holz-PLUSĥ Variante (36 % Energieholz, 51 % Stammholz/Industrieholz, 13 % Restholz) zur 

Rate gezogen werden, um die Mengen an Holz festzustellen, die durch Rodung frei werden. 

Angepasst an die hessische Baumartenverteilung können die jährlichen Zuwächse und damit 

Energiemengen aus Holz berechnet werden, siehe Tabelle 8. 

Im Status quo wird derzeit in Hauptheizungen Biomasse für Heizzwecke in Höhe von rund 

6.394 MWh/a verbrannt. Ökonomisch und ökologisch sind Wärmepumpen vorteilhafter , insbe-

sondere bei Wohngebäuden. Laufende Biomasseanlagen, darunter insbesondere das Netz der 

 

32 Institut fü r Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen, 

IAEW (2022): Berechnungsergebnisse Unter-Waldmichelbach 
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IGENA sollten nicht zurückgebaut werden. Der aktuelle Bedarf kann gemäß den Berechnun-

gen durch eine nachhaltige Forstwirtschaft lokal gedeckt werden. Reserven blieben noch in 

Höhe von rund 6.000 MWh. Ein Pelletwerk beispielsweise liegt laut Deutschem Pelletinstitut 

in an der Drei-Länder-Grenze Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, also in räumlicher 

Umgebung33. Die Transportwege bzgl. Pellets sind entsprechend kurz. Hackschnitzel sollten, 

wie es bereits bei IGENA geschieht, wenn möglich lokal bezogen werden. Wichtig in dieser 

Betrachtung: Auch Objekte außerhalb des Quartiers greifen auf dieses Potenzial zu. Aus die-

sem Grund muss schonend damit umgegangen werden und in Zukunft vor allem im Rahmen 

von Nahwärmenetzen genutzt werden. Falls möglich sollten Einzelobjekte, die nicht am Netz 

hängen, mit Wärmepumpe ausgestattet werden. 

 

Tabelle 8: Heizenergie durch lokale Biomasse für die Gemarkung Wald-Michelbach 

Baumart enverteilung 

Hessen34 
Anteil  

Energiemenge herkömmli-

che Aushaltungsvariante  

Energiemenge 

ħStammholz-

PLUSĥ Variante 

 [%] [MWh/a] [MWh/a] 

Eiche 2% 77 199 

Buche 16% 871 2239 
andere Lb hoher Lebens-
dauer 0% 0 0 
andere Lb niedriger Le-
bensdauer 0% 0 0 

Fichte 64% 3339 8587 

Tanne 0% 0 0 

Douglasie 0% 0 0 

Kiefer 18% 533 1369 

Lärche 0% 0 0 

alle Baumarten 100% 4.820 12.394 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 (Deutsches Pelletinstitut, 2022) 

34 (Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und 

Fischerei, 2012) 
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4.4 Detail-Betrachtung für ausgewählte Gebäude 

Für 104 Gebäude wurden für Gebäudeeigentümer*innen individuelle Steckbriefe erstellt, die 

eine Fortführung des Ist -Zustandes im Vergleich zu möglichen Sanierungsvarianten aufzei-

gen. Wesentliche Angaben beruhen dabei auf den eingereichten Fragebögen. Ein Beispiel-

Steckbrief findet sich in Anhang B: . Die Steckbriefe dienen dazu, Eigentümer*innen erste Hin-

weise auf Potenziale und Zahlen an die Hand zu geben, um sich besser auf eine Sanierung und 

eine Heizungsumstellung vorzubereiten. Die Gebäudeeigentümer*innen erhielten zusätzlich 

weiteres Informationsmaterial zu Förderprogrammen, Erneuerbare -Energien-Technologien 

sowie zum Tausch von Heizung und Fenstern sowie zur Dachsanierung und Gebäudedäm-

mung, siehe Anhang C: Gesetzliche Vorgaben und Förderprogramme für energetische Sanie-

rung und Heizungsaustausch bis Anhang H: Informationen Gebäudedämmung. 

Als weitere unterstützende Maßnahme zur Realisierung der wirtschaftlichen und ökologi-

schen Potenziale der Einzelgebäudeoptimierung wird an dieser Stelle die ħSchlerf-KiTaĥ vor-

gestellt.  

Abbildung 46 zeigt die KiTa in der Außenansicht. Die Kita wurde 1991 erbaut und befindet sich 

daher in gutem energetischem Zustand. Beheizt wird das Gebäude durch eine Pelletheizung 

von 2021.  Im Zuge der Installation der neuen Heizung wurden in dem Anbau des Sportraums 

Flächenheizkörper an der Decke angebracht. Diese sind auf Abbildung 47 zu erkennen. Ob-

wohl das Dach des Gebäudes gedämmt ist, leiden die Benutzer der Kita nach Angaben der 

KiTa-Leitung unter starker Hitze im Sommer. Dies kann durch eine fehlerhafte bzw. nicht au s-

reichende Dämmung und dem schlechten sommerlichen Wärmeschutz bedingt sein.  
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Abbildung 46: 7Außenansicht Schlerf-KiTa 

 
Abbildung 47: Flächenheizkörper an der Decke des Sportraums 
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Der nachfolgenden Tabelle können die energetische Bewertung und Maßnahmenempfehlung 

entnehmen.  

 

Tabelle 9: Energetische Bewertung Schlerf -KiTa 

Energetische Bewertung Schlerf KiTa  

Gebäudehülle Energetisch guter Zustand bedingt durch junges Baualter  

Heiztechnik Neuinstallierte Pelletheizung von 2021 

Schwachstellen Sommerlicher Wärmeschutz, Dachdämmung 

Maßnahmen Empfehlungen  

Prio. 1 -  Energetische Untersuchung durch zertifizierten 

Energieberater  

-  Erstellung eines Sanierungsfahrplans (energetisches 

Sanierungskonzept für Nichtwohngebäude) 

Prio. 2 -  Dachdämmung bzw. Dämmung des Spitzbodens 

Prio. 3 (10+ Jahren) -  Austausch der Fenster 
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4.5 Fazit zur Potenzialanalyse 

Das Kapitel zeigt, dass die wesentlichen technischen Hebel zur Kosten- und Emissionsminde-

rung in Unter-Waldmichelbach in der Abkehr von Öl- und Flüssiggasheizungen und dem Ein-

satz von Wärmepumpen sowie dem Zubau von PV-Anlagen liegen. Nicht zu empfehlen hinge-

gen ist ein ħWeiter soĥ ohne Sanierungsbemühungen und Heizungsumstellungen, da dies der 

mit Abstand teuerste und emissionsintensivste Pfad ist.  
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5 Gebäude-Energie-Szenarien 

Auf Basis der vorangegangenen Abschnitte werden im Weiteren zwei Szenarien für die mög-

liche zukünftige energetische Entwicklung im Quartier beschrieben und berechnet.  

5.1 Annahmen für die Szenarien 

Für die Szenarien werden folgende Annahmen zugrunde gelegt: 

¶ Szenario ĦWie bisherĤ: In diesem Szenario wird angenommen, dass die Gebäudeeigen-

tümer*innen im Quartier weiterhin auf Öl- und Flüssiggasheizungen setzen, der ener-

getische Status quo der Gebäude erhalten bleibt und die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien (PV-Anlagen, Biomasse, Solarthermie und Wärmepumpen) auf bisherigem Niveau 

fort gesetzt wird. 

¶ Szenario ĦAktive EnergiewendeĤ: In diesem Szenario werden erhöhte lokale Anstren-

gungen zur Gebäudesanierung, zum Ausbau erneuerbarer Energien und eine erhöhte 

Bereitschaft zur Abkehr von Öl- und Flüssiggasheizungen angenommen. Konkret wird 

für das Quartier davon ausgegangen, dass die in der Potenzialanalyse als wirtschaft-

lich ermittelten Maßnahmen (ökonomisches Optimum) kurz - bis mittelfristig umge-

setzt werden. 

5.2  Energieverbrauch, Emissionen und Investitionskosten in den Szena-

rien 

Tabelle 10 stellt dar, welche Einsparungen beim End- und Primärenergiebedarf durch die Um-

setzung des Szenarios ħAktive Energiewendeĥ erzielt werden können. Die dargestellten Zah-

len machen deutlich, dass das Szenario ħAktive Energiewendeĥ mit einem starken Rückgang 

von Energieverbrauch und Emissionen verbunden ist. 

 

Tabelle 10: Szenarien im Vergleich: Energieverbrauch und Emissionen 

 Szenario  

ħwie bis-

herĥ 

Szenario ħAktive 

Energiewendeĥ 

Reduktion 

absolut 

Reduk-

tion in 

% 

Primärenergie -

bedarf 
kWhPri/a 48.161.903 39.984.175 8.177.728 17 %  

Endenergie-be-

darf 
kWhEnd/a 43.328.542 34.597.766 8.730.776 21 % 

Treibhausgas-

emissionen 
t CO2e/a 8.866 1.136 7.730 87 %  

 

Die Investitionskosten in den beiden Szenarien sind in Tabelle 11 dargestellt. Hierbei wird an-

genommen, dass im Szenario ħWie bisherĥ lediglich Ersatzinvestitionen hinsichtlich der aktu-
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ellen Wärmeversorgung vorgenommen werden. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Investitions-

kosten im Szenario ħAktive Energiewendeĥ deutlich höher liegen. Es werden in diesem Szena-

rio 31,2 Mio. Euro investiert, das sind 18,5 Mio. Euro mehr als im Szenario ħWie bisherĥ. Hier-

bei ist zu beachten, dass das Szenario ħAktive Energiewendeĥ Ġ wie in Kapitel 4.2 beschrieben 

Ġ unter Berücksichtigung der laufenden Energiekosten über 20 Jahre betrachtet (bei einem 

Kalkulationszins von 3 %) kostenmäßig günstigere Szenario darstellt. Dies bedeutet im Um-

kehrschluss, dass die hohe Differenz bei den Investitionskosten durch die günstigeren laufen-

den Kosten im Betrachtungszeitraum mehr als ausgeglichen wird. Die laufenden Kosten im 

Szenario ħWie bisherĥ liegen bei rund 9,1 Mio. Euro/Jahr, im Szenario ħAktive Energiewendeĥ 

bei rund 4,3 Mio. Euro/Jahr.  

Welche konkreten Maßnahmen in Unter-Waldmichelbach zur Realisierung des Szenarios ħAk-

tive Energiewendeĥ beitragen können, ist im Kapitel 12 ħEnergetischer und städtebaulicher 

Maßnahmenkatalog und Umsetzungsplanĥ beschrieben. 
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Tabelle 11: Szenarien im Vergleich: Investitionskosten über 20 Jahre und laufende jährliche Kosten 

 

Szenario  

ħwie bisherĥ 

Betrag in Euro  

Szenario ħAktive Ener-

giewendeĥ 

Betrag in Euro  

Ölheizungen 5.566.921 0 

Flüssiggas 805.977 0 

Sole/Wasser-Wärmepumpe 28.118 400.908 

Luft/Wasser -Wärmepumpe 109.367 14.892.936 

Pelletheizung 468.145 340.341 

Hackschnitzel, sonstige Holzheizungen 769.249 0 

Stromheizungen 364.735 138.474 

Wärmeübergabestation 89.716 0 

Solarthermie  418.878 0 

Photovoltaik 1.975.311 5.270.185 

Wärmespeicher 2.143.228 3.251.793 

Li- Ionen-Batterie  0 26.656 

Sanierung Wand 0 3.445.776 

Sanierung Dach 0 29.139 

Sanierung Fenster 0 3.295.395 

Sanierung Keller  0 104.811 

Summe Investitionskosten  12.739.646 31.196.416 

   

Laufende jährliche Kosten  

(für Anlagenwartung, Strom - und 

Brennstoffbezug etc.) 

9.070.103 4.285.733 
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6 Nahwärme 

Im Folgenden werden Potenziale für weitere Nahwärmeversorgungen im Quartier untersucht. 

Die Berechnungen erfolgten durch das Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisie-

rung und Energiewirtschaft der RWTH Aachen sowie die EnergyEffizienz GmbH. In Abstim-

mung mit der Steuerungsgruppe wurden drei Szenarien berechnet, die Straßenzüge abde-

cken, die sich durch ihre Lage und ihre Struktur besonders eignen. Aufgrund des hohen Inte-

resses an Nahwärme in der Bürgerschaft (64 % der Befragten haben Interesse an Nahwärme 

geäußert) kann dieser Form der Energieversorgung eine hohe Bedeutung eingeräumt werden. 

In die Auswahl der Straßenzüge flossen unter anderem ein: 

¶ Baualtersklassen und damit einhergehende weniger gute Eignung für Wärmepumpen  

¶ Wärmebedarf 

¶ Dichte der Bebauung 

¶ Standort Heizzentrale 

Die Berechnungsergebnisse zu den angeschlossenen Objekten werden mit der Einzelgebäu-

deversorgung im Status quo und dem ökonomischen Optimum verglichen. Für die Anschluss-

nehmer ergeben sich Vorteile, wie dem Gewinn von Fläche im Gebäude, sinkendem Installati-

ons- und Betriebsaufwand und dem Entfall von einem Risiko durch hohe Einzelinvestitionen 

im Reparaturfall. Die Berechnungsergebnisse werden in den folgenden Abschnitten darge-

stellt.  Für weitere Untersuchungen kann dar über hinaus noch die Wärmedichtekarte genutzt 

werden (Abbildung 33). 
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6.1 Nahwärmenetz 1: Wetzkeil 

Das Netz 1 ist eine Nahwärmelösung für einen Teil der Straße Wetzkeil sowie der Forsthaus-

straße. Angeschlossen sind 37 Objekte. In der folgenden Abbildung sind die angeschlossenen 

Gebäude und die Heizzentrale markiert. Die farblichen Verbindungen stellen die Nahwär-

metrassen dar mit benötigter Nennweite.  Die Zentrale liegt auf einem Grundstück der Ge-

meinde und wird mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet. Abbildung 50 zeigt die Eckda-

ten des Netzes, der Zentrale und die erforderlichen gebäudespezifischen Investitionen aus der 

Berechnung des ökonomischen Optimums der Einzelgebäudeoptimierung. Abbildung 49 zeigt 

den Vergleich der annuitätischen Kosten und den Treibhausgasemissionen des Netzes mit der 

Einzelgebäudeversorgung. Durch den Verzicht auf fossile Energieträger gegenüber der Fort-

führung des Ist-Zustands und dem Ersetzen von Wärmepumpen aus der Einzelgebäudeopti-

mierung können Kosten eingespart werden. Durch den künftigen grüneren Strommix schnei-

det die Verbrennung von Hackschnitzeln ökologisch betrachtet nur unwesentlich besser ab als 

Wärmepumpen. Der Wegfall der einzelnen Gebäudeheizungen und die gesunkenen Betriebs-

kosten durch einen günstigeren Energieträger sind günstiger als die zusätzliche Investition in 

die Netzinfrastruktur. Allerdings wurden in der annuitätischen Betrachtung nicht die Heiz-

hausinvestitionskosten und Planungs- und Genehmigungskosten und Kosten für Unvorherge-

sehenes miteinbezogen. Diese sind in Abbildung 50 geschätzt. Diese Mehrkosten schmälern 

den Vorteil gegenüber der Einzelgebäudeoptimierung. Der Bau des Heizhauses kann mit ca. 

390.000 Ł abgeschätzt werden. Ein Zuschlag auf die Gesamtsumme für Unvorhergesehenes 

wird mit 3 % angenommen und Kosten für Planung, Genehmigung und Bauleitung mit 20 %. 

Hinzu kommt, je nach Betriebsweise noch ein Pufferspeicher (24.000 Liter). 

Die südlich gelegene Wiesenfläche weist ein Gefälle nach Norden auf, sodass eine Solarther-

mieanlage für zusätzliche Einspeisung ungeeignet scheint. Zudem ist sie nicht in gemeindli-

cher Hand. Die wasserwirtschaftliche und hydrogeologische Standortbewertung für Geother-

mie fällt in diesem Gebiet jedoch günstig aus. Eine konservative Schätzung zeigt auf, wie eine 

Versorgung mit Erdwärme unter Einsatz von Sole/Wasser-Wärmepumpen ausfallen könnte. 

Die erforderliche Heizleistung von 800 kW macht mit einer Jahresarbeitszahl von  4 eine Ent-

zugsleitung von 200 kW Erforderlich.  Unter der Annahme von 35 W/m Entzugsleistung würde 

eine gesamte Bohrlänge von 5.700 m benötigt werden. Bei einer Teufe von 99 m ergeben sich 

etwa 57 Erdwärmesonden. Um ein Auskühlen zu verhindern, werden je Sonde 60 m² Fläche 

eingeräumt. Erforderlich würden also 3.400 m². Die Investitionskosten von 57 Erdwärmeson-

den und von etwa 4 Wärmepumpen mit je 200 kW Heizleistung übersteigen die Investitions-

kosten der Hackschnitzelanlage erheblich. Um die erforderliche Heizleistung zu senken, 

müssten die versorgten Objekte stärker saniert werden, als das ökonomische Optimum mit 

sich bringt.  
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Abbildung 48: Nahwärmenetz 1, Wetzkeil 

 

 
Abbildung 49: Annuitätische Kosten und Emissionen Nahwärmenetz 1, Wetzkeil 
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Abbildung 50: Eckdaten Nahwärmenetz 1, Wetzkeil 

6.2 Nahwärmenetz 2: BGM-Stein-Straße 

Das zweite Netz erschließt 49 Objekte entlang der BGM-Stein-Straße und dem Friedhofsweg. 

In der folgenden Abbildung sind die angeschlossenen Gebäude und die Heizzentrale markiert. 

Die Zentrale liegt  auf dem Grundstück der Gemeinde und wird mit einer Hackschnitzelheizung 

ausgestattet. Abbildung 50 zeigt die Eckdaten des Netzes, der Zentrale und die erforderlichen 

gebäudespezifischen Investitionen aus der Berechnung des ökonomischen Optimums der Ein-

zelgebäudeoptimierung. Abbildung 49 zeigt den Vergleich der annuitätischen Kosten und den 

Treibhausgasemissionen des Netzes mit der Einzelgebäudeversorgung. Wie bei Netz 1 können 

langfristig Kosten eingespart werden. Der künftige grünere Strommix lässt die Verbrennung 
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von Hackschnitzeln ökologisch betrachtet nur unwesentlich besser ab schneiden als Wärme-

pumpen. In die annuitätische Betrachtung  wurden ebenfalls  nicht die Heizhausinvestitions-

kosten und Planungs- und Genehmigungskosten und Kosten für Unvorhergesehenes mitein-

bezogen. Diese sind in Abbildung 50 geschätzt. Diese Mehrkosten schmälern den Vorteil ge-

genüber der Einzelgebäudeoptimierung. Der Bau des Heizhauses kann mit ca. 390.000 Ł ab-

geschätzt werden. Ein Zuschlag auf die Gesamtsumme für Unvorhergesehenes wird mit 3 % 

angenommen und Kosten für Planung, Genehmigung und Bauleitung mit 20 %. Hinzu kommt, 

je nach Betriebsweise noch ein Pufferspeicher (27.000 Liter ). 

Nord-westlich  der Zentrale erstreckt sich eine ca. 4.500 m² Wiesenfläche auf einem angren-

zenden Flurstück , das für die Installation einer Solarthermieanlage genutzt werden könnte. 

So könnte insbesondere der sommerliche Warmwasserbedarf gedeckt werden. Diese Fläche 

könnte auch als Platz zur Nutzung von Geothermie in Verbindung mit großen S/W-Wärme-

pumpen in Betracht gezogen werden, da die hydrogeologische und wasserwirtschaftliche 

Standortbewertung günstig  ist. Der Einsatz von L/W-Wärmepumpen ist ebenfalls möglich. 

Eine Mischung der Technologien kann auch in Betracht gezogen werden. 

Durch die südliche Neigung des angrenzenden Flurstücks eignet es sich insbesondere für So-

larthermie.  Sie kann auch nachträglich in ein bestehendes Netz eingebunden werden, um den 

Biomassebedarf zu senken. Für einen anzustrebenden solaren Deckungsanteil von 20 % 

müsste die solarthermische Anlage ca. 540 m² groß sein (bei 540 kWh/m²). Zusätzlich muss 

ein großer Pufferspeicher installiert werden, um die volatile Sonnenenergie bedarfsgerechter 

nutzen zu können. Mit mindestens 50 Litern je m² Solarthermie ergibt sich ein benötigtes Vo-

lumen von rund 27.000 Litern. Bei etwa 1,5 m² Solarmodulfläche je m² projizierte Fläche und 

einem Abstand von 1:3 zwischen Modulreihen ergibt sich eine Aufstellfläche von etwa 

1.080 m². 
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Abbildung 51: Nahwärmenetz 2, BGM-Stein-Straße 

 

 
Abbildung 52: Annuitätische Kosten und Emissionen Nahwärmenetz 2, BGM-Stein-Straße 
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Abbildung 53: Eckdaten Nahwärmenetz 2, BGM-Stein-Straße 

6.3 Nahwärmenetz 3: Pestalozzistraße 

Das dritte  Netz erschließt 54 Objekte entlang der Pestalozzistraße, dem Spechtbach und dem 

Königsbuckel. In der folgenden Abbildung sind die angeschlossenen Gebäude und die Heiz-

zentrale markiert. Die Zentrale liegt auf dem Grundstück der Gemeinde und wird mit einer 

Hackschnitzelheizung ausgestattet. Abbildung 50 zeigt die Eckdaten des Netzes, der Zentrale 

und die erforderlichen gebäudespezifischen Investitionen aus der Berechnung des ökonomi-

schen Optimums der Einzelgebäudeoptimierung. Abbildung 49 zeigt den Vergleich der annui-

tätischen Kosten und den Treibhausgasemissionen des Netzes mit der Einzelgebäudeversor-

gung. Wie bei den anderen Netzen können langfristig Kosten eingespart werden. Der künftige 
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grünere Strommix lässt die Verbrennung von Hackschnitzeln ökologisch betrachtet nur un-

wesentlich besser abschneiden als Wärmepumpen. In die annuitätische Betrachtung  wurden 

ebenfalls nicht die Heizhausinvestitionskosten und Planungs- und Genehmigungskosten und 

Kosten für Unvorhergesehenes miteinbezogen. Diese sind in Abbildung 50 geschätzt. Diese 

Mehrkosten schmälern den Vorteil gegenüber der Einzelgebäudeoptimierung. Der Bau des 

Heizhauses kann mit ca. 390.000 Ł abgeschätzt werden. Ein Zuschlag auf die Gesamtsumme 

für Unvorhergesehenes wird mit 3 % angenommen und Kosten für Planung, Genehmigung 

und Bauleitung mit 20 %. Hinzu kommt, je nach Betriebsweise noch ein Pufferspeicher (42.000 

Liter ). 

Südlich der Zentrale grenzen Flurstück e an, die für die Installation einer Solarthermieanlage 

genutzt werden könnten. So könnte insbesondere auch in diesem Netz der sommerliche 

Warmwasserbedarf gedeckt werden. Diese Fläche könnte auch als Platz zur Nutzung von Ge-

othermie in Verbindung mit großen S/W-Wärmepumpen in Betracht gezogen werden, da die 

hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Standortbewertung günstig  ist. Der Einsatz von 

L/W-Wärmepumpen ist ebenfalls möglich. Eine Mischung der Technologien kann auch in Be-

tracht gezogen werden. 

Eine Solarthermieanlage kann auch nachträglich in ein bestehendes Netz eingebunden wer-

den, um den Biomassebedarf zu senken. Sie bringt etwa folgende Dimensionen mit sich: Für 

einen anzustrebenden solaren Deckungsanteil von 20 % müsste die solarthermische Anlage 

ca. 835 m² groß sein (bei 540 kWh/m²). Zusätzlich muss ein großer Pufferspeicher installiert 

werden, um die volatile Sonnenenergie bedarfsgerechter nutzen zu können. Mit mindestens 

50 Litern je m² Solarthermie ergibt sich ein benötigtes Volumen von rund 42.000 Litern. Bei 

etwa 1,5 m² Solarmodulfläche je m² projizierte Fläche und einem Abstand von 1:3 zwischen 

Modulreihen ergibt sich eine Aufstellfläche von etwa 1.670 m². 

Eine Anbindung an das Bestandsnetz der IGENA, das durch diesen Teilbereich führt, ist grund-

sätzlich möglich.  
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Abbildung 54: Nahwärmenetz 3, Pestalozzistraße 

 
Abbildung 55: Annuitätische Kosten und Emissionen Nahwärmenetz 3, Pestalozzistraße 
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Abbildung 56: Eckdaten Nahwärmenetz 3, Pestalozzistraße 
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6.4 Nahwärme als klimaneutrale Lösung  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Nahwärmenetz unter Einsatz von Hack-

schnitzeln eine weitere wirtschaftliche Variante neben der kostenoptimierten Einzelgebäude-

versorgung darstellt. In den Berechnungen ist innerhalb der versorgten Straßenzüge von ei-

ner Anschlussquote von 100 % ausgegangen worden. Dies zu erreichen ist ein ambitioniertes 

Ziel. Jeder Anschlussteilnehmer erhöht die Wirtschaftlichkeit des Unterfangens. Um eine 

möglichst hohe Quote zu erreichen, muss eine Planungsphase Hand in Hand mit intensiver 

Aufklärungs - und Bewerbungsarbeit gehen. Abbildung 57 zeigt das Interesse an Nahwärme 

unter den Befragten.  

 

 
Abbildung 57: Heatmap Nahwärmeinteressierte  
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7 Klima- und umweltgerechte Mobilität  

Bei der Gestaltung einer klima - und umweltgerechten Mobilität geht es primär um die Reduk-

tion von Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor, aber auch grundlegend um die Reduzie-

rung des Individualverkehrs und die Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Um entsprechende 

Maßnahmen identifizieren zu können, bedarf es einer ausgiebigen Analyse hinsichtlich der be-

stehenden Verkehrssituation sowie der Bedarfe vor Ort. Ziele des Konzepts sollten mehr Le-

bensqualität durch eine saubere und sichere Gemeinde sein, sowie die Integration eines at-

traktiven Fuß- und Radverkehrs und der Ausbau der Elektromobilität.  

Bestandsaufnahme  

Die schriftliche Befragung der Gebäudeeigentümer*innen im Rahmen des vorliegenden Quar-

tierskonzepts hat ergeben, dass das Auto mit 70 % das Hauptverkehrsmittel für das Pendeln 

zum Arbeitsplatz darstellt. Mittlere (11 bis 30 km) Wege zum Arbeitsplatz werden dabei am 

häufigsten zurückgelegt. Dies könnten Wege sein, die zukünftig  mit dem E-Auto oder dem E-

Bike zurückgelegt werden. Bisher werden 94 % der Fahrzeuge der Befragten durch Diesel 

oder Benzin betrieben und nur 6 % elektrisch oder hybrid. Dem gegenüber stehen jedoch 73 

% der Befragten, die ihr jetziges Fahrzeug durch ein E-Fahrzeug ersetzen würden. Wichtig ist 

den Befragten trotzdem ein Ausbau der Ladesäulen, angemessene Preise und auch eine hö-

here Reichweite sowie eine umweltfreundlichere Herstellung und Entsorgung der Batterien. 

Nur  8 % der Befragten besitzen bereits eine eigene Ladesäule am Gebäude. 55 % können sich 

vorstellen, solch eine zu kaufen. 44 % würden auch ohne eigene Säule auf ein E-Auto wech-

seln. 85 % der Befragten nutzen im Alltag den ÖPNV nicht. Nur 13 % der Befragten sind bereit 

das private Auto abzuschaffen, wenn der ÖPNV deutlich ausgebaut oder ein attraktives Car-

Sharing-Angebot zur Verfügung stünde. Abbildung 60 und Abbildung 61 zeigen einen Auszug 

aus der Verkehrsbefragung.  

Aus der Befragung kann abgeleitet werden, dass ein Großteil der Befragten das E-Auto inzwi-

schen als Alternative zum Verbrenner in Betracht zieht. Hinderlich an der Umsetzung sind die 

noch hohen Anschaffungskosten und die nicht flächendeckende Verbreitung an Ladesäulen. 

Eine Ladesäule befindet sich Am Wetzkeil 14 mit 11 kW und eine weitere Ladesäule mit zwei 

Ladepunkten befindet sich bei Aldi Süd Am Bahndamm 8 mit je 22 kW35. Auf dem Parkplatz 

der Großraumsporthalle ist eine Lade säule geplant. Laut dem Bundesverband der Energie- 

und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) finden etwa 85 % der Ladevorgänge im privaten Bereich 

statt 36. Aus diesem Grund muss die Errichtung privater Ladesäule vorangetrieben werden. 

Dennoch ist es wichtig, an besonderen Punkten öffentliche Säulen zu installieren: Dies hat 

eine entsprechende Signalwirkung, dient Besuchern und nicht zuletzt den Bürger*innen, die 

 

35 (GoingElectric, 2022) 

36 (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2022) 
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auch bereit sind an öffentliche Säulen, anstatt zu Hause zu laden. Kostenseitig ist zu erwarten, 

dass Elektroautos mittelfristig weiter günstiger werden: Laut dem jährlichen Bericht über 

Batteriepreisentwicklungen fiel der Preis um 6  % von 2020 auf 2021. Die Preise gegenüber 

2010 sind um 89 % gefallen. Im Jahr 2024 kann die Schwelle erreicht werden, an der Verbren-

ner-Autos zum gleichen Preis und der gleichen Gewinnspanne verkauft werden wie Elektro-

autos. Bei etwa 75.000 km Fahrstrecke bei einer Haltedauer von f ünf Jahren schneiden Elekt-

roautos im Mittelklassebereich um die 19  % günstiger ab. Bei 80.000 km sind die Emissionen 

gegenüber Verbrennern kompensiert. 37  

Im Quartier gibt es die Möglichkeit, den Michelbus zu bestellen, der einen zu verschiedenen 

Stationen fährt. Die Idee des Michelbusses wurde im Workshop gelobt, auch wenn einige As-

pekte noch ausbaufähig sind. Der Michelbus versteht sich als Ergänzung zum ÖPNV. Im Work-

shop wurde außerdem das Problem der Eltern-Taxis angesprochen, die die Straßen vor der 

Schule behindern. Ziel sollte es sein, Eltern -Taxis zu mindern und für alternative Mobilitäts-

angebote für Schüler*innen zu sorgen. 

Potenziale  

Um für die Elektromobilität verstärkt ein Bewusstsein bei den Bürger*innen zu schaffen, emp-

fiehlt es sich an öffentlichen, gut frequentierten Plätzen und Straßen aber auch gemeindeweit 

verteilt Ladesäulen zu installieren. Um den Umstieg auf E -Fahrräder zu erleichtern, sollten 

dies nicht nur Ladesäulen für Elektroautos sein, sondern auch Ladestationen für Elekt rofahr-

räder. Zum Beispiel kann geprüft werden, ob Ladesäulen am Friedhof installiert werden kön-

nen. Doch nicht nur der Ausbau auf öffentlichen Plätzen sollte vorangetrieben werden. Auch 

sollte mit Gewerbetreibenden , z.B. Edeka und Aldi Süd, und Privateigentümer*innen gespro-

chen werden, sodass im privaten Raum der Ausbau der Ladesäulen vorangeht. Da langfristig 

in Kommunen das Auto nicht mehr den öffentlichen Raum dominieren soll, um Platz für alter-

native Mobilitätsangebot, Freizeitgestaltung und Grünflächen  zu schaffen, sollte der Fokus 

daher auf Ladestationen im privaten Bereich liegen.  

Es sollte gemeindeweit geprüft werden, wo Gehwegparken unterlassen werden kann, da dies 

eine Gefahrenquelle für Fußgänger*innen darstellt. Vor allem an Straßen, in denen der Bus 

entlangfährt, wird es durch beidseitiges Parken sehr eng. Für Fußgänger*innen würde dies 

außerdem mehr Platz schaffen.  

Im Workshop wurde der Michelbus gelobt und gleichzeitig angestoßen, dass die Fahrtzeiten 

ausgeweitet werden sollen. Beispielsweise finden keine Fahrten am Sonntag statt. Hier 

könnte ein Konflikt entstehen zwischen Busfahrer*innen, da eine Ausweitung auf den Sonntag 

einer Ausweitung der Arbeitszeit entspricht. Deshalb sollte dies erst diskutiert und ggf. als 

Pilotprojekt durchgeführt werden.  

 

37 (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2022) 
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Abbildung 58: Beschilderung im Quartier  

 
Abbildung 59: Beschilderung Parkplätze  

 

 

Zur Zielsetzung einer klimagerechten Mobilität sind im Maßnahmenkatalog eine Reihe von 

Maßnahmen näher dargestellt, unter anderem:  

-  Förderung der innerörtlichen Nahmobilität, z.B. Wege zu den Bushaltestellen, Verbin-

dungen Nahversorger, Schule; Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer *innen entlang 

der Hauptstraßen 

-  Stärkung des ÖPNV und des Michelbusses  

-  Erleichterung des Umstiegs auf E-Mobilität  und Ausbau der Infrastruktur, sowohl öf-

fentlich als auch privat  
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Abbildung 60: Auszug aus dem Themenbereich Mobilität im Rahmen der Fragebogenaktion 
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Abbildung 61: Auszug aus dem Themenbereich Mobilität im Rahmen der Fragebogenaktion (Forts.) 
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8 Klimaanpassung und Ökologie 

Warum an den Klimawandel anpassen?  

Die Folgen des Klimawandels sind bereits irreversibel und erfordern eine Reihe von bestimm-

ten Maßnahmen, die unser Leben an die veränderten Bedingungen anpassen. Bereiche, in de-

nen dies einer Kommune möglich ist, sind die Gesundheits- und Hitzevorsorge, Starkregen- 

und Sturmvorsorge sowie die Bau-, Stadt- und Grünplanung. In Zeiten des Klimawandels, dem 

Abnehmen der Artenvielfalt , der Zunahme von Hitze- und Dürreperioden und der Abnahme 

von Lebensqualität in Städten und Gemeinden ist es wichtig, in Quartier en mit Straßenzügen, 

Parkplätzen, Gewerbe und Wohnbebauung für den notwendigen Ausgleich zu sorgen.  

Bestandsaufnahme  

Das Quartier Unter-Waldmichelbach ist aufgrund seiner Lage im Odenwald von Natur umge-

ben, was sich spürbar positiv auf die Aufenthaltsqual ität auswirkt. Die Gärten sind bis auf we-

nige Ausnahmen sehr naturnah gestaltet und dicht bewachsen mit vielen insektenfreundli-

chen Blumen und wenig versiegelt. In vielen Gärten stehen Rhododendrenbüsche, die mit 

Schmetterlingen und Bienen übersäht waren. Es gibt einige Freiflächen, wie z.B. die Wiese an 

der Lumdastraße mit Bank und Mülleimer und die Wiese an der Kreuzung Untergasse. Zwi-

schen Grundstücken befinden sich ungemähte Wiesen. Ein Teil der Ludwigstraße ist durch 

große Bäume verschattet. Im Quartier befindet sich kaum Müll auf den Straßen, Gehwegen 

und Freiflächen.  

Vor dem Friedhof befindet sich ein großer Parkplatz mit hohen Bäumen, die den Parkplatz fast 

vollständig verschatten. Am Friedhof entlang führt ein  Feldweg mit Gräsern, der nicht vers-

chattet ist.  

Potenziale  

Insgesamt bietet das Quartier viele Potenziale für Verschattung, Steigerung der Artenvielfalt 

und weitere insektenfreundliche Begrünung. Für eine zusätzliche optische und ökologische 

Aufwertung könnte die Dach- und Fassadenbegrünung sorgen. Dies ist vor allem dann hilf-

reich, wenn Maßnahmen zur Begrünung nicht mehr in die Breite geplant werden können. Die 

Verwaltung kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und eigene Gebäude identifizieren sowie 

Kampagnen starten, die Bürger*innen darauf  aufmerksam machen.  

Aufgrund zunehmender Hitze- und Dürreperioden wird Wasser eine immer knapper werdende 

Ressource. Daher sollte geprüft werden, ob sich Regenrückhaltebecken eignen, mit denen 

zukünftig die Versorgung der Grünanlagen unterstützt werden ka nn. Aber auch die Bevölke-

rung sollte durch Kampagnen, Pressearbeit oder weitere Maßnahmen sensibilisiert werden, 

um ganzjährig Wasser zu sparen.  

Auch die Steigerung der Artenvielfalt kann durch einen Mix an Maßnahmen forciert werden. 

Potenziale dafür bieten die Grünflächen, auf denen Wildblumenwiesen angelegt werden kön-

nen. Gemeinsam mit Schulen, Kitas und Vereinen können die Flächen gepflegt werden oder 

beispielsweise Insektenhotels, Totholz und Wasserstellen organisiert werden. Für die Öffent-
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lichkeit sol lten Hinweisschilder angebracht werden, die darauf hinweisen, weshalb Blühwie-

sen für die Artenvielfalt wichtig sind und welche Insekten bzw. Kleintiere sich dort befinden 

können. Parallel kann eine Kampagne zum ħnaturnahen Gartenĥ durchgeführt werden, z.B. 

mit Broschüren, Plakaten, Veranstaltungen oder Wettbewerben. Nicht nur für Insekten, auch 

vor Vögel sollten Sträucher und Bäume gepflanzt werden, um Nistmöglichkeiten zu garantie-

ren. An den Bäumen können außerdem Nistkästen angebracht werden. Das Pflanzen von Bäu-

men dient außerdem der Verschattung in warmen Monaten. Stellen, an denen Bäume ge-

pflanzt werden sollten, sind der Friedhof, der Weg am Friedhof entlang und falls möglich auch 

an Straßen. Über solche und weitere Maßnahmen sollte regelmäßige Pressearbeit stattfinden , 

damit ein Umdenken bei den Bürger*innen vollzogen wird.  
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Abbildung 62: Bank an der Ludwigstraße 

 

 
Abbildung 63: Verschattung Ludwigstraße 

 

 
Abbildung 64: Weg am Friedhof 

 
Abbildung 65: Kreuzung Untergasse 
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9 Förmliche Festlegung eines energetischen Sanierungsge-

biets 

Im Folgenden wird die Möglichkeit zur Beschlussfassung zur Festlegung eines Sanierungsge-

biets beschrieben, denn eine Ausweisung eines Sanierungsgebietes birgt über die sich daraus 

ergebenden Steuervorteile die Möglichkeit in den kommenden Jahren rascher den Umbau zu 

einem ökonomischen und ökologischeren Quartier durchzuführen.  

9.1 Hintergrund: Regelungen des BauGB 

Die Gemeinde Wald-Michelbach hat grundsätzlich die Möglichkeit zur Festlegung eines Sa-

nierungsgebiets, um im Untersuchungsraum städtebauliche Missstände wesentlich zu ver-

bessern. Erklärtes Ziel ist, den Gebäudeeigentümer*innen im Quartier verbesserte Möglich-

keiten zur steuerlichen Ab setzbarkeit von Ausgaben zur energetischen Sanierung der Ge-

bäude zu verschaffen. Nachteilige Auswirkungen auf die Gebäudeeigentümer*innen sind hier-

mit nicht verbunden.  

Gemäß § 136 Absatz 2 Ziffer 1 BauGB liegen städtebauliche Missstände unter anderem dann 

vor, wenn ħdas Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-

schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder 

an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksich-

tigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entsprichtĥ. 

Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städtebauliche Miss-

stände vorliegen, sind gemäß § 136 Absatz 3 Ziffer  1 Buchstabe h BauGB ħdie energetische 

Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung und der Versorgungs-

einrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an den Kli-

maschutz und die Klimaanpassungĥ zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund könnte der Gemeinderat der Gemeinde Wald-Michelbach folgenden 

Beschluss fassen: ħDer Gemeinderat beschließt, dem Beginn der vorbereitenden Untersu-

chungen gemäß § 141 Abs. 3 BauGB für die Ausweisung eines förmlichen energetischen Sa-

nierungsgebietes im vereinf achten Verfahren und der Einführung eines Sanierungsmanage-

ments zuzustimmen. Die Datenerhebungen im Rahmen der Erstellung des Quartierskonzepts 

durch die EnergyEffizienz GmbH sollen als Bestandteil der vorbereitenden Untersuchungen 

dienen.ĥ 

9.2 Beitrag der vor liegenden Untersuchung zur Festlegung des energe-

tischen Sanierungsgebiets 

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zum Baugesetzbuch muss ħdie in Aussicht genommene 

städtebauliche Sanierungsmaßnahme (...) im Hinblick auf die festgelegten allgemeinen Ziele 

der Sanierung gebietlich, inhaltlich, organisatorisch und finanziell durchführbar seinĥ 

(Nr. 210.2.4 VV-BauGB). Um dieser Anforderung zu genügen, sind Aussagen zu einer Reihe 
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von Punkten erforderlich, die nachfolgend dargestellt und auf das mögliche Sanierungsgeb iet 

bezogen werden. 

a. Die zweckmäßige Abgrenzung und die Größe des Sanierungsgebiets (Nr. 202.10 VV-

BauGB): Angesichts der ermittelten Potenziale zur Energiekosteneinsparung und 

Treibhausgasemissionsminderung und der Zielsetzung der Gemeinde Wald-Michel-

bach, diese Potenziale realisieren zu wollen, erscheint die Abgrenzung des Gebiets 

zweckmäßig. Die Größe des Sanierungsgebiets (551 Gebäude) steht in einem ange-

messenen Verhältnis zum geplanten Personaleinsatz im Rahmen des geplanten Sa-

nierungsmanagements. Es besteht eine realistische Aussicht, die notwendigen Sanie-

rungsmaßnahmen innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren zu realisieren.  

b. Die Mitwirkungsbereitschaft der Träger öffentlicher Belange: Da die Zielsetzung des 

Sanierungsgebiets in der Förderung des Klimaschutzes besteht, ist das öffentliche In-

teresse hieran offenkundig gegeben. Die Zielsetzung, den Klimaschutz zu fördern, ist 

gleichermaßen auch seitens Bund und Land formuliert und gesetzlich verankert. Ggf. 

entgegenstehende öffentliche Belange können zudem im Rahmen des Anhörungsver-

fahrens im Vorfeld des Beschlusses zur Sanierungssatzung ein-gebracht werden. 

c. Die Abstimmung mit Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Aufgabenträger 

und Bedarfsträger in sachlicher, zeitlicher und finanzieller Hinsicht: Eine Mitwirkung 

oder Zustimmung öffentlicher Aufgabenträger zur Vorbereitung und Durchführung der 

Sanierungsmaßnahmen ist nicht erforderlich, da angesichts der Zielsetzung (Förde-

rung des Klimaschutzes) das öffentliche Interesse offenkundig gegeben ist und keine 

entgegenstehenden anderen öffentlichen Interessen erkennbar sind. Ggf. entgegen-

stehende Planungen und Maßnahmen öffentlicher Aufgabenträger und Bedarfsträger 

können zudem im Rahmen des Anhörungsverfahrens im Vorfeld des Beschlusses zur 

Sanierungssatzung eingebracht werden. 

d. Die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen: Die Mitwirkungsbereitschaft der Be-

troffenen, insbesondere der Gebäudeeigentümer*innen im Quartier, die letztlich über 

die Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen zu entscheiden haben, ist 

angesichts der Beteiligung im Rahmen der schriftlichen Befragung und an den Teil-

nahmen an den öffentlichen Veranstaltungen zum Quartierskonzept erkennbar gege-

ben. 

e. Die Verwaltungskraft der Kommune, Bestellung eines Beauftragten: Die zur Durch-

führun g der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (energetisches Sanierungsgebiet) 

notwendige Verwaltungskraft ist bei der Gemeinde Wald-Michelbach gegeben, sofern 

wie geplant ein Sanierungsmanagement installiert wird. Die Installation eines Sanie-

rungsmanagements ist erforderlich für eine erfolgreiche Durchführung und verwal-

tungsmäßige Bewältigung des entstehenden Aufwands der Maßnahme. 
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f. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Sanierung: Als Aussage zu den voraussicht-

lichen Gesamtkosten ist eine überschlägige Ermittlu ng der Kosten erforderlich. Eine 

solche Berechnung wird im vorliegenden Energiekonzept vorgenommen. Wie in Kapi-

tel 5.2 dieses Berichts dokumentiert, fallen bei einer vollständigen Realisierung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen Investitionskosten in Höhe von rund 31 Millionen Euro 

an. 

g. Die Festlegung von Durchführungsabschnitten und Durchführungszeiten: Hierzu ist 

die Aufstellung eines groben Zeit-Maßnahmen-Plans erforderlich. Ein solcher ist im 

vorliegenden Bericht in Kapitel 12.2 aufgestellt. Angesichts der auf fünf Jahre befris-

teten Fördermöglichkeit des Sanierungsmanagements im Rahmen des KfW-Pro-

gramms 432 ist zu überlegen, auch das Sanierungsgebiet zunächst für fünf Jahre aus-

zuweisen. Sollte anschließend weiterer Sanierungsbedarf bestehen und das Sanie-

rungsmanagement auch ohne Förderung durch Bund und Land fortgesetzt werden, 

wäre eine Verlängerung des Zeitraums für das Sanierungsgebiet denkbar. 

h. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 

156: Dies entfällt im Rahmen des vorgesehenen vereinfachten Verfahrens. 

i. Die Finanzierbarkeit: Die Finanzierbarkeit der geplanten Maßnahmen ist gegeben. Wie 

in Kapiteln 4.2 und 5.2 des vorliegenden Energiekonzepts dokumentiert, übertreffen 

die jährlichen Einsparungen der geplanten Sanierungsmaßnahmen die entstehenden 

Investitionskosten bei Weitem. Zur Realisierung der Sanierungsmaßnahmen stehen 

außerdem Kreditprogramme der KfW -Bank (Gebäudehüllensanierungen, Photovol-

taik) sowie ggf. Contracting-Möglichkeiten in Kooperation mit Energieversorgern (re-

generative Heizungen, Photovoltaik) zur Verfügung. 

9.3 Nächste Schritte zur Festlegung des energetischen Sanierungsge-

biets 

Auf Basis der im vorhergehenden Abschnitt dokumentierten Untersuchungsergebnisse kann 

der Gemeinderat das Quartier gemäß § 142 Absatz 1 BauGB durch Beschluss förmlich als 

Sanierungsgebiet festlegen. Die förmliche Festlegung ist als Satzung (Sanierungssatzung) zu 

beschließen. Im Satzungsbeschluss ist das Sanierungsgebiet zu bezeichnen und die Frist fest-

zulegen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll. Hierbei sind folgende Punkte beson-

ders zu beachten: 

1) Um die notwendige Verwaltungskraft tatsächlich vorhalten zu können, ist die Installa-

tion eines Sanierungsmanagements notwendige Voraussetzung. Das Sanierungsma-

nagement kann entweder als Personalstelle in der Verwaltung oder als externer 

Dienstleister realisiert werden.  

2) Die Frist (Dauer der Festlegung als Sanierungsgebiet) soll gemäß BauGB 15 Jahre 

nicht überschreiten, kann aber nötigenfalls später durch erneuten Beschluss verlän-

gert werden (§ 142 Absatz 3 BauGB). Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, 
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erscheint eine Befristung des Sanierungsgebiets auf zunächst fünf Jahre Ġ analog zum 

geplanten Sanierungsmanagement Ġ sachgerecht. Gegebenenfalls kann anschließend 

eine Verlängerung beschlossen werden. 

3) Die Zweckmäßigkeit des Sanierungsgebiets ist insbesondere dann gegeben und gut zu 

dokumentieren, wenn sich der Gemeinderat Wald-Michelbach das Szenario ħAktive 

Energiewendeĥ (siehe Kapitel 5 des vorliegenden Energiekonzepts) als Zielsetzung zu 

Eigen macht. Eine entsprechende Beschlussfassung Ġ beispielsweise im Rahmen des 

Satzungsbeschlusses Ġ ist daher zu empfehlen. In diesem Fall wäre klar erkennbar 

dokumentiert, dass der Satzungsbeschluss der Zielsetzung der Gemeinde dient. 

Im Maßnahmenkatalog (siehe unten Kapitel 12.1 Maßnahme P-3) sind die weiteren Schritte 

als Aufgabenbereich des geplanten Sanierungsmanagements festgehalten. 

9.4 Realisierung des steuerlichen Vorteils für sanierende Gebäudeeigen-

tümer*innen  

Ist die entsprechende Sanierungssatzung in Kraft, ergeben sich gemäß § 7h EStG erhebliche 

steuerliche Vorteile für Gebäudeeigentümer*innen, die Sanierungsmaßnahmen vornehmen. 

Bei selbstgenutztem Wohnraum können die Gebäudeeigentümer*innen je 9 % der Investiti-

onskosten innerhalb von zehn Jahren absetzen (insgesamt 90 %). Bei vermieteten oder für 

den eigenen Betrieb genutzten Gebäuden sind es in den ersten acht Jahren 9 % und in den 

letzten vier 7 % absetzbare Kosten (insgesamt 100 %). Dieser erhebliche Steuervorteil soll die 

Attraktivität von Sanierungsmaßnahmen für die Gebäudeeigentümer*innen deutlich steigern.  

Folgender Ablauf ist zur Erzielung des steuerlichen Vorteils einzuhalten:  

1) Vor Beginn der Sanierungsmaßnahme schließen die Gemeinde und der*die Eigentü-

mer*in eine Modernisierungsvereinbarung ab. Diese wird vom Sanierungsmanage-

ment geprüft und abgeschlossen. Voraussetzung ist, dass das betreffende Gebäude im 

Sanierungsgebiet liegt und eine Maßnahme mit energetischem Mehrwert geplant is t. 

2) Anschließend wird die Sanierungsmaßnahme durchgeführt.  

3) Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme prüft das Sanierungsmanagement anhand 

der Handwerkerrechnungen den energetischen Mehrwert und bestätigt diesen (sofern 

gerechtfertigt).  

4) Abschließend reicht der*die Gebäudeeigentümer*in die Bestätigung beim Finanzamt 

ein und setzt die Kosten in entsprechender Höhe ab (§ 7h Absatz 2 EStG). 
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Grobe Beispielrechnung zum erzielbaren finanziellen Vorteil für sanierende Gebäudeeigentü-

mer*innen:  

¶ Annahmen: 

o 30 % Grenzsteuersatz im Rahmen der Einkommensteuer 

o Selbstnutzung des Wohnraums 

o Kosten der energetischen Sanierungsmaßnahme: 40.000 Ł 

¶ Grob vereinfachte Berechnung: 

o Jährlich absetzbar über 10 Jahre: 9 % (3.600 Ł) 

o Jährliche Steuerersparnis: 1.080 Ł 

o Steuerersparnis gesamt über 10 Jahre: 10.800 Ł 

9.5 Steuerliche Vorteile im Sanierungsgebiet im Verhältnis zur Steuerer-

mäßigung nach § 35c EStG 

Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c EStG seit 01.01.2020 im Einzelfall größere Vor-

teile bieten kann als die Förderung im Rahmen des Sanierungsgebiets. Gemäß § 35c EStG 

beträgt der finanzielle Vorteil 20  % der Sanierungskosten, maximal 40.000 Euro. Der Abzug 

erfolgt von der individuellen Steuerschuld (nicht vom zu versteuernden Einkommen wie beim 

Sanierungsgebiet), verteilt über drei Jahre. Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung nicht 

mit den Zuschussprogrammen von KfW und BAFA kombinierbar ist. 

Vorteile bietet die Festlegung eines energetischen Sanierungsgebiets somit für diejenigen Ei-

gentümer*innen, deren Gebäude vermietet sind oder deren individueller Grenzsteuersatz 

oberhalb von 20 % liegt. Letzteres trifft nach aktuellem Einkommensteuertarif gemäß § 32a 

Absatz 1 EStG ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 12.500 Euro/Jahr zu. 

Hinzu kommt, dass die Förderung durch KfW bzw. BAFA mit dem steuerlichen Vorteil des Sa-

nierungsgebiets kombinierbar ist. Konkret können die erhöhten Absetzungen ħin Anspruch 

genommen werden, soweit die Herstellungs - oder Anschaffungskosten durch Zuschüsse aus 

Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckt sindĥ (§ 7h Ab-

satz 1 Satz 4 EStG). Dies bedeutet, dass der jeweilige Eigenanteil der Gebäudeeigentümer*in-

nen an den Sanierungskosten absetzbar ist. 
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10 Akteursbeteiligung  

Im Rahmen der Konzepterstellung waren der Bürgermeister, Vertreter*innen der Gemeinde-

verwaltung und die Bürgerschaft aktiv eingebunden.  

Der Austausch mit den aufgeführten Akteuren ist aufgrund ihrer Erfahrungen und Ortskennt-

nissen unentbehrlich für die Erstellung des Konzepts. Ebenso ist ihre Einbindung von signifi-

kanter Bedeutung für die nun anstehende Umsetzung der Maßnahmen. 

Die Akteursbeteiligung umfasste mehrere virtuelle Sitzungen, Telefonate/E-Mail-Verkehr und 

eine Fragebogenaktion einschließlich der Gebäudesteckbriefe sowie Vor-Ort-Veranstaltun-

gen. Tabelle 6 gibt eine Übersicht über die organisierten Termine im Rahmen der Konzepter-

stellung, den Inhalten sowie den beteiligten Akteur en. 

Des Weiteren fand ein Workshop statt mit den Themen Gebäude und Energieversorgung, 

Klimaanpassung, Mobilität und Nachhaltiger Konsum, in dem Bürger*innen beteiligt wurden 

und ihre Ideen und Anregungen für das Quartier äußern konnten. Bezüglich Mobilität wurde 

der Michelbus gelobt und festgehalten, dass das Klimabewusstsein größtenteils bei den Bür-

ger*innen da ist. Jedoch wurde kritisiert, dass die ÖPNV-Anbindungen teilweise schlecht, bei-

spielsweise in größere umliegende Städte wie Weinheim oder Mannheim und dass die Bebau-

ung von Grundstücken zu frei sei, da es keine städtebaulichen Ideen und Konzepte gäbe. Ideen 

und Anregungen waren unter anderem kleine Busse, da die Busse oft leer seien, mehr Direkt-

verbindungen nach Mannheim und Weinheim, die Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität, 

die Reaktivierung der Überwald-Bahn, Vorgärten ohne Schotter, mehr Rettung von Lebens-

mitteln und die positivere Besetzung von Begriffen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. 

Die Maßnahmen, die besonders gut ankamen bei den Teilnehmenden des Workshops waren: 

Wasser sparen, Kampagne ħNaturnaher Gartenĥ, Erhalt der Artenvielfalt, Begrünungskon-

zept, Biologische/saisonale/regionale Lebensmittel an Schulen/Kitas, Organisatorische Un-

terstützung für Initiativen zum ökologischen Konsum , Zero-Waste-Kampagne, Umstellung 

des kommunalen Fuhrparks, Nahmobilitätscheck Hessen, Ausbau und Steigerung der Attrak-

tivität des ÖPNV, Realisierung eines Nahwärmenetzes, Nutzung von Wärmepumpen und PV-

Offensive für private Gebäude.  

 

Tabelle 12: Vor-Ort-Termine/Video-Calls/Telefonkonferenzen 

DATUM  INHALT TEILNEHMER/INNEN DER VERANSTALTUNG 

21.02.2022 
Auftakt -ge-

spräch 

Bürgermeister , Vertreter *innen der Verwaltung, Ener-

gyEffizienz 

29.03.2022 
Steuerungs-

gespräch 

Bürgermeister, Vertreter*innen der Verwaltung, Ener-

gyEffizienz 
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12.05.2022 
Auftakt -veran-

staltung  
Öffentliche Veranstaltung 

30.05.-

03.6.2022 

Begehung 

Quartier 
EnergyEffizienz 

22.09.2022 
Steuerungs-

gespräch 

Bürgermeister, Vertreter*innen der Verwaltung, Ener-

gyEffizienz  

10.11.2022 Workshop Öffentliche Veranstaltung 

07.02.2023 
Abschluss-

veranstaltung  
Öffentliche Veranstaltung 
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Abbildung 66: Impressionen der Auftaktveranstaltung /des Workshops/Abschlussveranstal-

tung 
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11 Leitbild und Zielsetzung 

Unter dem Leitbild  

ħGemeinsam in Unter -Waldmichelbach  Klimaziele erreichen:  

Wärmewende, Mobilitätswende, Anpassung an den Klimawandelĥ 

stellt sich die Gemeinde den Herausforderungen eines energetischen Quartiersumbaus in 

Aschbach. Insbesondere dem Gebäudesektor kommt bei der Umsetzung der Energiewende 

und dem Erreichen der Klimaschutzziele eine Schlüsselrolle zu. Um den Gebäudebestand bis 

2045 nahezu klimaneutral zu gestalten, sind daher zielgerichtete Bemühungen zur Erhöhung 

der aktuellen Sanierungsrate und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien unerläss-

lich. 

Folgende Zielsetzung dienen dem Leitbild als Erfolgsgarant:  

¶ eine hohe ökologische Qualität 

o energieeffiziente Bebauungsstruktur im Quartier  

o minimierter gebäudebezogener Energiebedarf im Quartier  

o optimierter Anteil dezentral erzeugter erneuerbarer Energie  

¶ eine hohe ökonomische Qualität 

o geringe Energiekosten für Mieter*innen und Eigentümer*innen  

o niedrige Lebenszykluskosten 

o gute Ökobilanzen 

Aber auch der Verkehrssektor und die Möglichkeiten der Klimaanpassung sind zu berücksich-

tigen. Folgende Zielsetzungen spielen hierbei eine wichtige Rolle: 

¶ Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs  

o Steigerung der Attraktivität des ÖPNV 

o Ausbau des Fuß- und Radverkehrs 

o Carsharing-Angebote  

¶ Ausbau der Elektromobilität  

¶ Klimaangepasste Begrünung  

¶ Sensibilisierung der Bevölkerung  

Darüber hinaus spielen funktionale, technische, soziokulturelle Qualitäten eine Rolle.  

Die im Rahmen der Bestandsanalyse und den quartiersweiten Optimierungsberechnungen 

sich auftuenden Handlungsoptionen zeigen, dass die einzelnen Zielsetzungen erreichbar sind 

und sich nicht gegenseitig ausschließen oder behindern. Die Umsetzung der im Folgenden 

Kapitel beschriebenen Maßnahmen sollen die Zielsetzungen erfüllen und damit das Leitbild 

tragen. 
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12 Energetischer und städtebaulicher Maßnahmenkatalog und 

Umsetzungsplan 

Im folgenden Kapitel wird auf Basis der Potenzialanalyse und der in Steuerungsgesprächen 

und des Workshops erarbeiteten Ergebnisse ein zielgruppenspezifischer und umsetzungs-

orientierter Maßnahmenkatalog entwickelt. Anschließend werden Umsetzungshindernisse 

und Ansätze zu deren Überwindung beschrieben sowie ein Umsetzungszeitplan dargestellt.  

12.1 Maßnahmenkatalog 

Der Maßnahmenkatalog ist in sechs Handlungsfelder unterteilt. Er basiert insbesondere auf 

den Erkenntnissen der Potenzialanalyse und der Akteursbeteiligung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 67: Die Handlungsfelder des Maßnahmenkatalogs 

Die Maßnahmen des Kataloges werden in Form von Steckbriefen detailliert dargestellt.   
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Organisation und Strukturelles  Priorisierung

Sanierungsmanagement 

Steuerungsgruppe 

Förderprogramm energetische Sanierung  

 

Gebäude und Energieversorgung  Priorisierung

Nutzung von Wärmepumpen 

Realisierung Nahwärmenetz 

Maßnahmenumsetzung bei öffentlichen Gebäuden 

Photovoltaik-Offensive: Kommunale Gebäude 

Photovoltaik-Offensive: Private Gebäude 

Mustersanierung  

Ausweisung eines Sanierungsgebiets 

Photovoltaik-Offensive: Gewerbe 

 

Klimaanpassung  Priorisierung

Förderung der Artenvielfalt  

Begrünungskonzept 

Wasser sparen 

Öffentliche Trinkbrunnen  

Dach- und Fassadenbegrünung 

Hitzeaktionsplan 

Leitfaden für klimawandelangepasstes Bauen  
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Mobilität  Priorisierung

Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf E -Mobilität  

Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für Autos und Räder  

Nahmobilitätscheck Hessen 

Ausbau und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV 

Stärkung des alltäglichen und touristischen Radverkehrs  

Förderung des Fußverkehrs 

Förderung von Carsharing und Fahrgemeinschaften 

Mobilitätsmanagement für Kitas und Schulen  

 

Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit  Priorisierung

Energie- und Fördermittelberatung anbieten  

Städtische Kampagnen zu Energieeffizienz, PV, Wärme, E-Mobilität  

Wettbewerbe 

Energiesparmodelle an Schulen und Kitas 

 

Nachhaltiger Konsum  Priorisierung

Zero-Waste-Kampagne 

Biologische/saisonale/regionale Lebensmittel an Schulen/Kitas  

Organisatorische Unterstützung für Initiativen zum ökologischen 

Konsum 
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12.1.1 Organisation und Strukturelles  
 

Sanierungsmanagement  

 

Organisation & Struktur 
 

 

Beschreibung  Sämtliche Umsetzungsmaßnahmen können durch die Beauftragung eines 

energetischen Sanierungsmanagements initiiert, geplant und gesteuert 

werden. Das Aufgabengebiet umfasst die Koordination und Kontrolle von 

Sanierungsmaßnahmen, Netzwerkarbeit und Information sbereitstellung zu 

Fragen der Finanzierung und Förderung. Zudem soll das 

Sanierungsmanagement private Gebäudeeigentümer*innen bei der 

Umsetzung von Maßnahmen unterstützen und beraten. Die Beauftragung für 

das Sanierungsmanagement wird mit 65 % der Kosten seitens der KfW 

bezuschusst. Die verbleibenden Eigenkosten der Gemeinde können als 

Investition in die Steigerung der lokalen Wertschöpfung betrachtet werden 

(eingesparte Energiekosten, Aufträge fürs Handwerk). Alternativ ist auch die 

Schaffung einer Personalstelle für das Sanierungsmanagement in der 

Verwaltung denkbar und im selben Umfang förderfähig.  

 

Laufzeit   δ kurzfristig (< 1 

Jahr) 

 χ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Beantragung der Fördermittel für Sanierungs -

management/Personalstelle bei der KfW und 

möglichen weiteren Fördermittelgebern, ggf. mit 

Unterstützung eines externen Dienstleisters   

Verwaltung 

 externe Dienstleister  

Erhalt der Zuwendungsbescheide/Ausschreibung Verwaltung 

externer Dienstleister  

 Start des Sanierungsmanagements Sanierungsmanagement 

Ausgaben  χniedrig  δmittel  δhoch 

Die KfW-Förderung beträgt 75 %, hinzu kommen 15 % vom Land Hessen (WI-

Bank). Der Eigenanteil beträgt demnach 10 %. Das seitens Bund und Land 

maximal förderfähige Projektbudget liegt bei 280.000 Euro brutto über drei 

Jahre. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit bis zu 28.000 Euro, rund 

9.300 Euro pro Jahr. Es sind außerdem die erzielbaren 

Energiekosteneinsparungen zu beachten, die durch das 

Sanierungsmanagement angestrebt werden. Durch die erhöhte lokale 

Wertschöpfung infolge der verstärkten Aktivitäten  fallen darüber hinaus 
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zusätzliche Steuereinnahmen an, die ebenfalls als Gegenfinanzierung 

verstanden werden können. 

Personalaufwand   δniedrig  δmittel  δhoch 

Da das Sanierungsmanagement extern vergeben werden kann, entsteht kein 

Personalaufwand. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist wirtschatlich und technisch durchführbar, da die 

Haushaltsmittel bereitgestellt wurden und die Stelle nur noch besetzt werden 

muss. 

Wirtschaftlichkeit  Es besteht ein hoher Aufwand, jedoch besteht der Ertrag darin, schrittweise 

die Maßnahmen umzusetzen. 

Förderung  KfW 432 Ġ Energetische Stadtsanierung 

-  75% der förderfähigen Kosten 

-  Kombination mit weiteren Fördermitteln möglich  

Klimaschutz   δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Durch die Beauftragung eines Sanierungsmanagements werden 

klimaschutzwirkliche Maßnahmen effektiver koordiniert und schneller 

umgesetzt. Außerdem ist durch die Beratungs- und Informationsangebote des 

Sarnierungsmanagement zu erwarten, dass die Handlungsbereitschaft und 

das Umdenken hin zum Klimaschutz steigt. 

Endenergieeinsparung  /  

Lokale Wertschöpfung   δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Da zu erwarten ist, dass die Handlungsbereitschaft, aufgrund eines 

verbesserten Beratungs- und Informationsangebots durch das 

Sanierungsmanagement, steigt und Bürger*innen Sanierungsmaßnahmen 

durchführen, kommt es vermehrt zu lokalen Handwerksaufträgen.  

Zielgruppe  Verwaltung, Bürger* innen 

Priorisierung       
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Steuerungsgruppe  

 

Organisation & Struktur  

 

Beschreibung  Um die Maßnahmen in ihrer Umsetzung voranzutreiben und Controlling zu 

betreiben, ist es wichtig, eine Steuerungsgruppe einzurichten, die regelmäßig 

den Umsetzungsstand der Maßnahmen überprüft und bei einem 

unplanmäßigen Verlauf Gegenmaßnahmen treffen kann, um die zielführende 

Umsetzung zu gewährleisten. Die Steuerungsgruppe kann beispielsweise im 

vierteljährlichen Rhythmus tagen. Die Organisation liegt be im 

Sanierungsmanagement. Lokal ansässige Energieberater*innen, 

Handwerksbetriebe, Planer*innen oder engangierte Bürger*innen können 

ebenfalls eingeladen werden. 

 

Laufzeit  
 δ kurzfristig (< 1 

Jahr) 

 δ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Festlegung der Teinehmer*innen und 

regelmäßige Treffen ; Diskussion der 

vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich 

Umsetzunsstand 

Sanierungsmanagement 

Gemeindevertreter*innen, 

Bürger*innen  

Ausgaben 
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Maximal 5.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Der Arbeitsaufwand wird auf 20-25 AT geschätzt. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist in jedem Fall technisch und wirtschatlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Durch Vor- und Nachbereitung und Anwesenheit des 

Sanierungsmanagements besteht ein mittlerer Aufwand, jedoch ist dies 

gerechtfertigt, da die Steuerungsgruppe den Stand der Umsetzung 

überprüfen und ggf. nachsteuern kann.  

Förderung  
/  

Klimaschutz  
 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Durch die Steuerungsgruppe soll die Umsetzung der weiteren Maßnahmen 

vorangetrieben werden. Demnach kann diese Maßnahme indirekt zu 

erheblichen Emissionssenkungen führen  

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöpfung  
 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die Maßnahme hat indirekte Effekte auf die lokale Wertschöpfung. Diese 

ergeben sich dann durch die Umsetzung der weiteren Maßnahmen. 

Zielgruppe  
Bürger*innen, Gemeindevertrer*innen, Verwaltung  

Priorisierung       
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Förderprogramm energetische Sanierung   
 

Organisation & Struktur 
 

 

Beschreibung  
Um die Sanierungen im Bestand zu unterstützen und den Leerstand von 

Gebäuden zu verringern soll ein Förderprogramm für energetische 

Sanierungen entwickelt werden. Dadurch können auch finanziell schwache 

Bürger*innen ihr Gebäude sanieren und somit auf der einen Seite eigene 

Energiekosten einsparen und auf der anderen Seite Treibhausgase einsparen. 

Als Nebeneffekt kann der Leerstand verringert werden, wodurch die 

Attraktivität einzelner Quartiere gesteigert wird. Die Förderung kann mit 

weiteren externen Förderprogrammen gekoppelt werden, um einen noch 

höheren Sanierungsstand zu erreichen. 

 

Laufzeit  
 δ kurzfristig (< 1 

Jahr) 

 δ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Erstellung des Programms und der 

Richtlinien/Bedingungen  

Sanierungsmanagement 

 
Aktivierung des Förderprogramms  Sanierungsmanagement, 

Energieberater*innen  

Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Ausgaben entstehen durch die Initiierung des Programms und der Auszahlungen der 

Förderungen. Die Ausgaben werden auf 20.000-рлΦлллϵ ƎŜǎŎƘŅǘȊǘΦ 

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Der Arbeitsaufwand wird auf 30-50 AT geschätzt. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch möglich und wirtschaftlich dann, wenn die 

notwendigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden.  

Wirtschaftlichkeit  
Die Gemeinde stellt zwar Gelder zur Verfügung für private Maßnahmen, 

jedoch setzen Bürger*innen dadurch Klimaschutzmaßnahmen um, die der 

Gemeinde zugute kommen. 

Förderung  
/  

Klimaschutz  
 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Durch die Sanierungen werden Ressourcen und Emissionen eingespart. 

Endenergieeinsparung  
Bei Umsetzung des Szenarios ħAktive Energiewendeĥ können quartiersweit 21 

% Endenergie (ca. 8.700 MWh) eingespart werden. 

Lokale Wertschöpfung  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Lokale Wertschöpfungseffekte ergeben sich, indem lokal ansässige 

Unternehmen mit den Sanierungsaufgaben beauftragt werden. Zudem wird 

das Erscheinungsbild der Gebäude aufgewertet, wodurch die Attraktivität 

gesteigert wird.  

Zielgruppe  
Bürger*innen  

Priorisierung       

  



 

 

Energetischer und städtebaulicher Maßnahmenkatalog und Umsetzungsplan 

103 

12.1.2  Gebäude und Energieversorgung 

 

Nutzung von Wärmepumpen  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  Der CO2 Auststoß von Wärmepumpen ist bis zu 90% geringer als bei Gas- oder 

Ölheizungen. Darüberhinweg sind sie nahezuh wartungsfrei und haben eine 

hohe Betriebssicherheit. Nicht nur für Neubauten und Gebäuden, in denen 

Heizsystemen mit niedriger Vorlauftemperatur  installiert sind, ist der Einsatz 

von Wärmepumpen interessant, sondern auch bei Sanierungen. Durch die 

Bereitstellung von Informationen und Beratungsangeboten sollten Bauherren 

gezielt auf die Nutzung von Wärmepumpen hingewiesen werden. Besonders 

bei der Planung von Sanierungen sollte auf ein entsprechendes 

Beratungsangebot geachtet und ggf. eine gezielte Ansprache der Bauherren 

durchgeführt werden. Außerdem könnten Informationen zur Nutzung von 

Wärmepumpen in die Maßnahme der Förderberatung integriert wer den  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Recherche und Zusammenstellen von 

Informationsmaterial  

Sanierungsmanagement 

 
Informationsbereitstellung und Beratung zu 

Wärmepumpen in den Beratungsangeboten 

ergänzen 

Sanierungsmanagement 

Ausgaben 
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Die Investitionskosten für die Gemeinde setzen sich aus Sach- und Personal-

Kosten für die Planung und Realisierung von Informationsveranstaltungen 

und Beratungsangeboten zusammen 

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Ca. 15-20 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich gut umsetzbar, da es sich um 

Informationen und Beratungen handelt.  

Wirtschaftlichkeit  
Aufwand und Ertrag stehen in guter Relation zueinander, da die Informationen 

und Beratungen dazu führen können, dass Gebäudebesitzer*innen 

energetisch umrüsten.  

Förderung  
Elektrisch betriebene Wär mepumpen werden mit bis zu 40 % über die 

Bundesförderung für Effiziente Gebäude (BEG) des Bundes gefördert.Die 

Antragstellung erfolgt über das Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (Bafa). Der Fördersatz beträgt 25% für Luft -Wasser-

Wärmepumpen. Wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser 

erschlossen wird, sind weitere 5% möglich. Zusätzlich wird ein Bonus von 5 

%-Punkten für Wärmepumpen gewährt, wenn ein natürliches Kältemittel 
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eingesetzt wird (nicht kumulierbar mit Bonus für Wärmequellen).D ie 

Förderung ist mit dem "Heizungs -Tausch-Bonus" von 10% kombinierbar. 

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Eine Zunahme der Installationszahlen von Wärmepumpen verhindert die 

Nutzung von fossilen Energieträgern. Dies wirkt sich positiv auf die 

Treibhausgasbilanz aus. 

Endenergieeinspa-

rung  

Quartiersweit werden heute rund 26.570 MWh/a Wärme benötigt. Der Einsatz 

von vielen Wärmepumpen gemäß dem ermittelten ökonomischen Optimum 

(531 Wärmepumpen) und die damit verbundene Nutzung von Umweltwärme 

und (überwiegend regenerativ erzeugtem) Strom führt dazu, dass die fossile 

Energienutzung zur Deckung des Endenergiebedarfs erheblich sinkt. 

Lokale Wertschöpfung  
 χdirekt  δindirekt     |     δ  niedrig  χmittel  δhoch 

Investitionen von Gebäudeeigentümer*innen und der Kommune sorgen für 

Aufträge für das loakle Handwerk. Die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen 

kann deutlich reduziert werden.  

Zielgruppe  Bürger*innen, Unternehmen  

Priorisierung       
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Realisierung Nahwärmenetz  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  Für das Quartier wurden Netzanalysen durchgeführt. Zur Realisierung der 

Nahwärmnetze ist insbesondere die konkrete Beteiligungsbereitschaft der Ei-

gentümer*innen sicherzustellen. In diesem Zuge sollten auch weitere Gesprä-

che mit potenziellen Betreibern geführt werden und anschließend eine erste 

Kalkulation des möglichen Wärmetarifs durch den künftigen Wärmenetzbe-

treiber vorgelegt werden. Bevor ggf. eine entsprechen de Investition realisiert 

wird, ist eine intensive, kampagnenartige Bewerbung des Wärmenetzes bei po-

tenziellen Anschlussnehmer*innen, eine erneute Abfrage der Anschlussbe-

reitschaft sowie auf dieser Basis der Abschluss von Wärmelieferungsverträgen 

notwendig. Elemente der Wärmenetzkampagne können unter anderem Infor-

mationsveranstaltungen, Stände bei Veranstaltungen und Hausbesuche sein. 

Der Vergleich zwischen Nahwärmeversorgung und Einzelgebäudeoptimierung 

aus der Potenzialanalyse kann für die Akquise von Anschlussnehmer*innen 

genutzt werden. Die Gründung einer Energiegenossenschaft kann für die Ver-

wirklichung von Vorteil sein. Im Falle einer Hackschnitzelanlage sollte frühzei-

tig geprüft werden, inwieweit eine lokale Produktion aufgebaut werden könnte. 

Grundsätzlich kann auch der Einsatz von Wärmepumpen oder ergänzender So-

larthermie sinnvoll sein.  

 

Laufzeit   δ kurzfristig (< 1 

Jahr) 

 δ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Abstimmung und Umsetzung von Wärme-

netzkampagne und Verknüpfung mit den Er-

gebnissen dieses Konzepts in Kooperation 

mit potenziellen Betreibern oder Ingenieur-

büros. 

Verwaltung/Steuerungsgruppe 

(2023) 

 
Bildung Arbeitskreis & Betreibersuche  Verwaltung/Steuerungsgruppe 

(2023) 

 
Vorverträge und Baubeschlusse Sanierungsman. (2023/2024) 

 
Ausschreibung und Planung Sanierungsman./Betreiber/  

Ingenieurbüro (2024/2025) 

 
Planungsrecht und Baubeginn Sanierungsman./Betreiber/  

Ingenieurbüro (2026) 

 
Inbetriebnahme Betreiber (2027) 

Ausgaben 
 δniedrig  δmittel  χhoch 

50.000-100.000Ł 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

15-30 AT. 
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Machbarkeit  
Die Maßnahme ist umsetzbar, wenn sich genügend interessierte 

Eigentümer*innen finden. Die Berechnungen müssen allerdings an 

Netzbetreiber weitergeleitet werden. Die Realisierung kann einige Jahre in 

Anspruch nehmen. 

Wirtschaftlichkeit  
Trotz einiger Jahre der Realisierung wird der Ertrag sehr sinnvoll und im 

besten Fall auch günstiger sein. 

Förderung  
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Für anschlusswillige 

Bürger*innen besteht die Möglichkeit ihre Wärmeübergabestationen über die 

BEG fördern zu lassen. Die Förderung beträgt max. 40% der förderfähigen 

Kosten. 

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die Berechnungen zeigen, dass sich bis zu 93 % Emissionen einsparen lassen, 

wenn ein Nahwärmenetz aufgezogen wird, statt die Gebäude weiter mit 

fossilen Energien zu versorgen. 

Endenergieeinspa-

rung  

Keine. Einsparungen können kostenseitig und emissionsseitig erzielt werden.  

Lokale Wertschöp-

fung 

 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die lokale Wertschöpfungs wird gestärkt. Die Ausschöpfung des 

wirtschaftlichen Potenzials des Nahwärmenetztes kommt dem Betrieber, dem 

umsetzenden Handwerk und den angeschlossenen Endnutzer*innen zugute. 

Zielgruppe  
Verwaltung, Investoren und Betreiber  

Priorisierung       

  



 

 

Energetischer und städtebaulicher Maßnahmenkatalog und Umsetzungsplan  

107 

Maßnahmenumsetzung bei öffentlichen Gebäuden  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  
Durch die Sanierung kommunaler Liegenschaften kann die Gemeinde sowohl 

zu einer direkten Verringerung der Emissionen als auch zu einer Stärkung des 

Bewusstseins für Klimaschutzaktivitäten im Quartier und der Gemeinde 

beitragen. Die Gemeinde kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und so 

auch Sanierungsbestrebungen privater Eigentümer*innen bestärken. Um die 

Sanierung der öffentlichen Gebäude in den nächsten Jahren möglichst effektiv 

abzuwickeln, sollte ein Energetisches Sanierungskonzept erstellt werden. 

Dieses soll darlegen, bei welchen Gebäuden die höchste Priorität für eine 

Sanierung (Gebäudehülle, Umstellung auf erneuerbare Wärme, Nutzung von 

Photovoltaik) besteht. Für diese Gebäude sollten die finanziellen Mittel im 

Haushalt bereitgestellt werden.  

Im Falle des ħSchlerfĥ-Kindergartens sollte eine PV-Anlage in Betracht 

gezogen werden. Zusätzlich sollte der sommerliche Wärmeschutz und eine 

Dachdämmung bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke weiter 

untersucht werden.  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 

Jahr) 

 δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Aufbereitung des Datenbestandes zu den 

kommunalen Gebäuden und Entscheidung über 

prioritär zu sanierende Gebäude auf Basis des 

Energiemanagements 

Sanierungsmanagement 

politische Gremien 

 
Aufstellen eines 

Sanierungsfahrplans//energetischen 

Sanierungskonzepts 

Ggf. externe 

Dienstleister  

 
Bereitstellung der Mittel für die durchzuführenden 

Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsplan  

Sanierungsmanagement 

politische Gremien 

 
Ausschreibung/Durchführung der 

Sanierungsmaßnahmen, sowie 

Begleitmaßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit  

Sanierungsmanagement 

Ausgaben 
 δniedrig  δmittel  χhoch 

Für die Sanierungsmaßnahmen fallen Investitionskosten an, wobei sich diese 

aufgrund verringerter laufender Kosten amortisieren sollen. Für die 

Finanzierung der Planung kommt ein Energiemanagementsystem in Betracht, 

das vom Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie bezuschusst wird.  

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Weniger als 15 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme kann technisch und wirtschaftlich umgesetzt werden, wenn die 

notwendigen Mittel bereitgestellt werden.  

Wirtschaftlichkeit  
Eine Umsetzung der Maßnahme rentiert sich enorm. 
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Förderung  
Die Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts ist über das BAFA mit 

80% der förderfähigen Kosten bis max. 8.000 Euro förderfähig. Für die 

Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen können weitere Förderungen über 

das BEG in Anspruch genommen werden. 

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Durch die Sanierungen erfolgen hohe Einsparungen für die Gemeinde. Zudem 

können indirekt positive Klimaschutzeffekte durch die Vorbildfunktion der 

Gemeinde gegenüber Bürgerschaft und Unternehmen auftreten  . 

Endenergieeinspa-

rung  

Im Falle einer PV-Installation können je nach Größe der Anlage bis zu 11.700 

kWh/a Strom erzeugt werden. Der Eigenstromverbrauch könnte dadurch um 

ca. 4.500 kWh/a gesenkt werden. 

Lokale Wertschöpfung  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die Sanierung der Gebäude ist zum einen mit Aufträgen für das 

lokale/regionale Handwerk verbunden und mindert zum anderen den Abfluss 

finanzieller Mittel aus der Gemeinde heraus für fossile Ene rgieträger, sodass 

ein direkter Beitrag zur lokalen Wertschöpfung geleistet wird  

Zielgruppe  
Verwaltung 

Priorisierung       
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Photovoltaik -Offensive I: Kommunale Gebäude 

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  
Hürden für die Realisierung dieses Potenzials bestehen häufig in den hohen 

Anfangsinvestitionskosten und den Planungsaufwand für die Umsetzung, 

sowie fehlende Informationen zur Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik -

Anlagen. Die Nutzung von Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden dient 

neben der Stromerzeugung auch der kommunalen Vorbildfunktion gegenüber 

Privatleuten und Unternehmen. Hierbei sollte das Photovoltaik -Potenzial auf 

den kommunalen Dächern möglichst ausgeschöpft werden.  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   χ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Gespräche der Gebäudeverantwortlichen mit PV-

Firmen und Investoren, ggf. auch 

Energiegenossenschaften; Prüfung der 

geeigneten Gebäude 

Sanierungsmanagement,  

 
Einstellung der Investitionsmittel in den 

kommunalen Haushalt  

Sanierungsmanagement 

 
Ausschreibung und Realisierung Sanierungsmanagement 

umsetzende Firmen 

Ausgaben 
 δniedrig  δmittel  χhoch 

Investitionskosten für die PV-Anlagen, Gegenfinanzierung durch EEG-

Vergütung und vermiedene Strombezugskosten, ggf. auch Realisierung als 

Contracting denkbar.  

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Der Personalaufwand wird auf mindestens 80 AT geschätzt. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist umsetzbar, sofern die Gelder bereitgestellt werden und 

geprüft wurde, wo PV-Anlagen Sinn machen. 

Wirtschaftlichkeit  
Trotz hohen Aufwands rentiert sich die Installation von PV-Anlagen enorm. 

Förderung  
/  

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Der PV-Ausbau trägt unmittelbar zur Vermeidung von Emissionen bei. Zudem 

nimmt die Kommune eine Vorbildfunktion gegenüber Privatleuten und 

Unternehmen ein. 

Endenergieeinspa-

rung  

Beispielhaft dient eine PV-Anlage der Optimierungsberechnungen der 

Ludwigstrasse 160 (Polizeistation). Die etwa 31 kWp Anlage kann 16.200 kWh 

Strom selbst verbrauchen. Diese Energie kann als Endenergieeinsparung 

verstanden werden. Verrechnet mit dem Netzbezug und Wärmebedarf für 

Heizzwecke (Wärmepumpe) können so 22 % Endenergie gespart werden. 

Lokale Wertschöp-

fung 

 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 
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Der PV-Ausbau trägt unmittelbar zu Handwerksaufträgen, Betreibergewinnen 

und Steuermehreinnahmen bei.  

Zielgruppe  
Verwaltung, Bürger*innen  

Priorisierung       
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Photovoltaik -Offensive II: Private Gebäude 

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  
Im Rahmen der Photovoltaik-Offensive sind bezüglich der privaten Gebäude 

folgende Maßnahmen empfehlenswert:  

1) Bewerbung des Solarkatasters Hessen : Das Solarkataster des Landes 

Hessen enthält für jedes Gebäude Informationen zur solarenergetischen 

Eignung. Hierauf sollten die Eigentümer*innen geeigneter Dächer gezielt 

hingewiesen werden, beispielsweise im Rahmen von persönlichen 

Anschreiben und Informationsveranstaltungen. Da im Solarkataster auch die 

Eignung für Solarthermie erfasst ist, kann hierauf ergänzend ggf. ebenf alls 

hingewiesen werden.  

2) Solarkampagne:  Privatpersonen sollten zu der Errichtung von 

Photovoltaik-Anlagen auf Dächern beraten werden. Ergänzend ist auch auf die 

Möglichkeit eines PV-Kredits der KfW-Bank hinzuweisen (KfW-Programm 

270). 

3) Rundum-Sorglos -Pakete/Contracting : Die Kommune kann im Rahmen von 

Informationsveranstaltungen solchen privaten Anbietern eine Plattform 

bieten, die den Gebäudeeigentümer*innen ein Gesamtpaket aus Planung, 

Finanzierung und Umsetzung anbieten. Dies kann helfen, 

Gebäudeeigentümer*innen zu erreichen, die entweder nicht über die nötigen 

finanziellen Mittel bzw. Kreditwürdigkeit verfügen oder aber den Aufwand 

scheuen, der mit Installation und Betrieb der Anlage verbunden ist. Eine 

besondere Rolle können hierbei Contracting-Modelle spielen, bei denen 

Versorger oder andere Anbieter die Anlage finanzieren und der*die 

Gebäudeeigentümer*in die Anlage pachtet und betreibt. So entfällt die hohe 

Anfangsinvestition und zugleich können die Vorteile des PV-Eigenverbrauchs 

genutzt werden (insbesondere reduzierte oder entfallende EEG-Umlage). Eine 

weitere unterstützende Möglichkeit ist z.B. die Verpachtung von Dachflächen.  

4) Solarteams : Angestoßen von der Vewaltung werden von engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern Solarteams gebildet, die im weiteren Verlauf 

eigenständig arbeiten. Ihr e Aufgabe ist die Motivation, Information und 

Beratung von Bürgerinnen und Bürgern für die Installation von 

Photovoltaikanlagen. 

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   χ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Die vielfältigen notwendigen Handlungsschritte 

ergeben sich aus der obigen 

Maßnahmenbeschreibung. Die Umsetzung 

erfordert ein Sanierungsmanagement zur 

Übernahme der Kümmererfunktion.  

Sanierungsmanagement 
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Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Ca. 12.000 Euro: Bei Kampagnen, z.B. in Form von Flyern und einem 

einwöchigen Stand auf einem öffentlichen Platz für einige Stunden täglich 

zzgl. einer stadtteilbezogenen Veranstaltung können die Kosten auf 2.000 Ġ 

2.500 Euro zzgl. des Personals werden. Kommen ein Wettbewerb (Bewerbung, 

Durchführung, Preisvergabe mit ca. 1.000 Euro) und umfassende 

Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Plakate etc. ca. 1.000 Euro) hinzu, 

werden Gesamtkosten von rund 12.000 Euro angenommen. 

Personalaufwand  
 δniedrig  δmittel  χhoch 

Ca. 80 AT. 

Machbarkeit  
Technisch und wirtschaftlich ist die Maßnahme gut umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Trotz hohen Aufwands könnte das Ergebnis sein, dass Privatpersonen ihre 

Gebäude mit PV ausstatten und somit zu einer Verringerung der Emissionen 

beitragen. 

Förderung  
KfW 270 Kredit: Erneuerbare Energien Standard 

-  Kredit ab 3.31 % effektivem Jahreszins 

-  Max. 50 Mio Łpro Vorhaben 

Klimaschutz  
 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

Im Szenario ħAktive Energiewendeĥ werden insgesamt 237 PV-Anlagen 

installiert. Diese bringen gegenüber den aktuell installierten 53 Anlagen einen 

erhöhten Eigenverbrauch mit sich von 1.950 MWh. Diese Energie kann als 

Endenergieeinsparung verstanden werden. 

Lokale Wertschöpfung  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  
Bürger*innen  

Priorisierung       
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Mustersanierung  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  Viele Eigentümer*innen scheuen sich vor energetischen Sanierungen 

aufgrund hoher Investitionskosten und des Umsetzungsaufwands. Neben 

Beratungsangeboten und Informationsveranstaltungen können 

Besichtigungen von mustersanierten Gebäuden diese Hemmnisse abbauen. 

Die Verwaltung oder private Eigentümer*innen, die bereits Sanierungen 

durchgeführt haben, können ihr Gebäude als Mustersanierung besichtigen 

lassen. Mustersanierungen von öffentlichen Liegenschaften haben einen 

Vorbildfuntion. Durch das Sanierungsmanagement organisiert, können 

Besichtigungstage eingerichtet werden. Dabei sollen Fragen und Zweifel der 

Bürger*innen gegenüber bestimmten Sanierungsmaßnahmen g eklärt werden 

und die Attraktivität von energetisch sanierten Gebäuden gesteigert werden. 

Die Eigentümer*innen von mustersanierten Gebäuden können auf diesem 

Wege ihre positiven Erfahrungen und Sanierungserfolge zum Themenfeld 

erneuerbare Energien oder Sanierungsprozesse mit interessierten 

Eigentümer*innen teilen. Diese Best -Practice-Beispiele liefern wichtige 

Impulse für die Zunahme an energieffizienten und zukunftsorientierten 

Gebäuden. Hierzu werden Pressemitteilungen veröffentlicht und öffentliche 

Begehungen angeboten. Dadurch kann das erhebliche Potenzial, welches die 

Sanierung privater Wohngebäude bietet, erschlossen werden. 

 

Laufzeit   δkurzfristig (< 1 Jahr)   χmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Identifikation von prioritär mustersanierten 

Gebäuden und Kontaktaufbau zu 

Gebäudeeigentümer*in Entscheidung über 

prioritär zu sanierende Gebäude, zudem 

Entscheidung über ausgewählte investive 

Maßnahme im Rahmen des 

Sanierungsmanagements und Förderantrag  

Sanierungsmanagement 

politische Gremien 

Bürger*innen  

 Bereitstellung der Mittel für die durchzuführenden 

Sanierungsmaßnahmen  

Sanierungsmanagement 

politische Gremien 

 Erstellung eines Best-Practice-Katalogs Sanierungsmanagement 

Bürger*innen  

 Ausschreibung/Durchführung der 

Sanierungsmaßnahmen sowie begleitende 

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit  

Sanierungsmanagement 
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 Ausschreibung der Besichtungstage und 

Maßnahmen zur Öffentlichkeitswirksamkeit  

Sanierungsmanagement 

Verwaltung 

Ausgaben  δniedrig  χmittel  χhoch 

Für die Sanierungsmaßnahmen fallen Investitionskosten an, wobei sich diese 

aufgrund verringerter laufender Kosten amortisieren sollen.  

Personalaufwand   χniedrig  δmittel  δhoch 

Weniger als 15 AT. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  Aufwand und Ertrag stehen in guter Relation zueinander.  

Förderung  
BEG EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude- Einzelmaßnahmen) durch 

die bafa  

-  Je nach Art der Maßnahme bis zu 40 % Zuschuss  

-  50% der Baubegleitung wird gefördert  

-  Wohngebäude: 60.000 Ł/Wohneinheit, max. 600.000/Gebäude 

-  Nichtwohngebäude: 1000Ł/Quadratmeter Nettogrundfläche, max. 5 

Millionen Ł 

KfW 264 

-  bis zu 10 Mio Ł 

-  bis 45 % Tilgungszuschuss 

-  Weitere Förderungen für unter anderem die Baubegleitung  

KfW 464 

-  Zuschuss bis zu 4 Mio Łfür nichtwohngebäude 

-  60.000 Ł je Wohneinheit für Wohngebäude 

-  Weitere Förderungen für unter anderem die Baubegleitung   

Klimaschutz   δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Es kommt zu indirekten Klimaschutzeffekten, wenn durch die Begehung von 

mustersanierten  Gebäuden die Motivation weiterer 

Gebäudeeigentümer*innen angeregt wird und zusätzliche Sanierungen 

durchgeführt werd en.  

Endenergieeinspa-

rung  

Am Beispiel des Mustersteckbriefs I könne durch eine Wand- und 

Dachsanierung in Kombination mit einer Fenstererneuerung bis zu 58% 

(22.700 kWh/a) des Energiebedarfs eingespart werden. Beim Mustersteckbrief 

II liegt die Einsparung bei der Sanierung der kompletten Gebäudehülle (Wand, 

Dach, Fenster, Keller) ebenfalls bei 58% (20.200 kWh/a). 

Lokale Wertschöpfung   δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die Sanierung der Gebäude ist zum einen mit Aufträgen für das 

lokale/regionale Handwerk verbunden und mindert zum anderen den Abfluss 

finanzieller Mittel aus der Gemeinde heraus für fossile Energieträger, sodass 

ein direkter Beitrag zur lokalen Wertschöpfung geleistet wird. Die 
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Mustersanierungen sol len weitere Sanierungsmaßnahmen innerhalb der 

Ortschaft anstoßen, was zu einer indirekten Stärkung der lokalen 

Wertschöpfung führt.  

Zielgruppe  Verwaltung, Bürger*innen  

Priorisierung       
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Ausweisung eines Sanierungsgebiets  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  
Die Ausweisung eines Sanierungsgebiets nach BauGB birgt steuerliche 

Vorteile für die Gebäudeeigentümer*innen. Die Ausweisung des 

Sanierungsgebiets sollte einen Zeitraum von 15 Jahren nicht überschreiten, 

kann jedoch bei Bedarf per Beschluss verlängert werden. 

Gebäudeeigentümer*innen können dabei bei selbstgenutztem Wohnraum je 9 

% der Investitionskosten innerhalb von zehn Jahren absetzen und bei 

vermieteten oder für den eigenen Betrieb genut zten Gebäuden in den ersten 

acht Jahren 9 % und in den letzten vier 7 %. Dieser erhebliche Steuervorteil 

soll die Attraktivität von Sanierungsmaßnahmen für die 

Gebäudeeigentümer*innen deutlich steigern. Das Sanierungsmanagement 

soll die Bürgerschaft bei de r Umsetzung der Sanierung und der Beantragung 

der steuerlichen Abschreibung unterstützen.  

 

Laufzeit  
 δ kurzfristig (< 1 

Jahr) 

 χ mittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Festlegung und Ausweisung des 

Sanierungsgebietes gemäß BauGB 

Sanierungsmanagement 

 
Vor Beginn einer Sanierungsmaßnahme jeweils 

Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung 

zwischen Eigentümer*in. Durchführung der 

Sanierungsmaßnahme. Prüfung und (sofern 

gerechtfertigt) Bestätigung des energetischen 

Mehrwerts der erfolgten Maßnahmen anhand 

der Handwerkerrechnungen über die Gemeinde. 

Einreichung der Bestätigung beim Finanzamt 

durch Gebäudeeigentümer*innen. 

Sanierungsmanagement/ 

Gebäudeeigentümer*innen 

Ausgaben 
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Weniger als 10.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  δmittel  χhoch 

Maßnahmen müssen durch einen Zuständigen der 

Verwaltung/Sanierungsmanagements begleitet und für das Finanzamt 

bestätigt werden. Ca. 80 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Der Ertrag ist nicht abzuschätzen, da die Sanierung von den 

Gebäudeigentümer*innen abhängt. Die Gemeinde kann aber durch 

Informationen und Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen.  

Förderung  
/  

Klimaschutz  
 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Die Ausweisung des Sanierungsgebietes und die damit einhergehenden 

Steuervorteile sind wichtige Impulsgeber für die Durchführung von 
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Sanierungen, insbesondere für private Wohngebäude und führen daher 

mittelbar zu potenziell hohen Emissionsminderungen.  

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Wertschöpfungseffekte werden indirekt erzielt, wenn Sanierungen 

durchgeführt werden. Dann ergeben sich Wertschöpfungseffekte durch die 

Beauftragung des lokalen Handwerks.  

Zielgruppe  
Bürger*innen  

Priorisierung       
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Photovoltaik -Offensive III: Gewerbe  

 

Gebäude & Energieversorgung  

 

 

Beschreibung  
Zur Intensivierung der Photovoltaik -Nutzung sollte das ansässige Gewerbe 

bezüglich dieser Thematik verstärkt angesprochen werden. Beispielsweise 

kann die Kommune alle in Frage kommenden, potenziellen 

Gewerbetreibenden anschreiben und auf mögliche Photovoltaik-Eignung 

hinweisen. Dies könnte beispielsweise mit ortsansässigen Energiefirmen 

vorangetrieben werden. Ein zentrales Hindernis für die Realisierung des 

Photovoltaik-Potenzials besteht in mangelnder Informiertheit von 

Gebäudeeigentümer*innen bezüglich der Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik -

Anlagen. Ein weiteres Hindernis besteht in der hohen Anfangsinvestition 

sowie den Aufwand, der mit Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb 

einhergeht.  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 

Jahr) 

 χmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Beratungsangebote bereitstellen und 

Informationsveranstaltungen anbieten, Kampagen 

zur Photovoltaik-Offensive im Gewerbe starten. 

Gegebenenfalls Einholung von Informationen bei 

der Landesenergieagentur.  

Sanierungsmanagement 

Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Die Investitionskosten für die Kommune stellen sich aus Sach- und Personal-

Kosten für die Planung und Realisierung der Offensive sowie aus Kosten für 

die möglichen Photovoltaik-Anlagen als Vorbildfunktion zusammen. Für 

Gewerbetreibende können die Investiotionskosten mittels Gegenfinanzierung 

durch EEG-Vergütung vermindert werden. Zudem amorisieren sich die Kosten 

durch die vermiedenen Strombezugskosten und ggf. auch durch die 

Realisierung als Contracting 

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Ca. 15 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich gut umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Aufwand und Ertrag liegen in guter Relation zueinander, sofern das Gewerbe 

sich durch die Offensive angespornt fühlt, PV-Anlagen zu installieren.  

Förderung  
KfW 271 Kredit: Erneuerbare Energien Premium  

-  Kredit mit variablem effkektivem Jahreszins  

-  Max. 25 Mio Kreditbetrag  

-  Bis zu 50 % Tilgungszuschuss 

KfW 270 Kredit: Erneuerbare Energien Standard 

-  Kredit mit variablem Jahreszins  

-  Max. 50 Mio Łpro Vorhaben 

KfW 293 Kredit: Klimaschutzoffensive für Unternehmen  

-  Kredit mit variablem Jahreszins  



 

 

Energetischer und städtebaulicher Maßnahmenkatalog und Umsetzungsplan  

119 

-  Max 25 Mio Kreditbetrag 

KfW 295 Kredit: Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft   

-  Bis zu 25 Mio Kredit und bis zu 50% Tilgunsgzuschuss  

-  Energie vom Land (Nr.255/256)  durch die landwirtschaftliche 

Rentenbank  

-  zinsgünstiges Darlehen von bis zu EUR 10 Millionen 

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Der PV-Ausbau trägt unmittelbar zur Vermeidung von Emissionen bei.  

Endenergieeinsparung  
Ein beispielhaftes Gewerbeobjekt im Quartier (aus Datenschutzgründen nicht 

näher benannt) bezieht heute bereits 230.000 kWh aus dem Netz. Eine 

vorhandene PV-Anlage bringt bei gleichzeitiger Nutzung einer Wärmepumpe 

einen Einsparungseffekt von rund 38.000 kWh durch Eigenverbrauch mit sich. 

Bei gewerblichen Objekten hängt diese Quote sehr stark von der Branche ab. 

Tendenziell sind durch den Tagbetrieb höhere Quoten zu erzielen als bei 

Wohngebäuden. 

Lokale Wertschöpfung  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Der PV-Ausbau trägt unmittelbar zu Handwerksaufträgen, 

Betreibergewinnen und Steuermehreinnahmen bei.  

Zielgruppe  
Unternehmen  

Priorisierung       
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12.1.3  Klimaanpassung und Begrünung  
 

Öffentliche Trinkbrunnen  

 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  
Da im Zuge des Klimawandels die Zahl der Hitzeperioden vorraussichtlich 

zunehmend wird, soll ein Netzwerk von einigen öffentlichen Trinkbrunnen in 

der Gemeinde errichtet werden. Auf diese Weise soll die Flüssigkeitszufuhr der 

Bürger*innen gewährleistet und die gesundheitlichen Risiken gemindert 

werden. 

Das Land Hessen fördert Projekte zur Klimaschutzanpassung. Die Quote 

bträgt für Kommunen, welche Mitglied im Klima -Bündnis sind oder 

Windanlagen besitzen 100%, für alle weiteren 80%. Gefördert werden jedoch 

nur Maßnahmenpakete. Dies bedeutet, dass neben einen 

Klimaschutzanpassungmaßnahme, ein Klimaschutzprojekt durchgeführt 

werden muss.   

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   χmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Auswahl der Standorte für Trinkbrunnen und 

Anzahl der Trinkbrunnen  

Sanierungsmanagament 

Installation und regelmäßige Überprüfung und 

Wartung 

Dienstleister  

Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Ca. 20.000-30.000Ł 

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Ca. 10-15 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Je nachdem, wie der Trinkbrunnen genutzt wird, wird der Ertrag ausfallen.  

Förderung  
Das Land Hessen fördert Trinkwasserbrunnen in Klima -Kommunen mit 100% 

der zuwendungsfähigen Kosten. 

Klimaschutz  
 δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  
Bürger*innen, Unternehmen, Verwaltung  

Priorisierung       
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Dach- und Fassadenbegrünung  

 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  Dach- und Fassadenbegrünungen können zur Reduzierung von 

ħWärmeinselnĥ in dicht besiedelten Gebieten führen. Solche Grünflächen 

verbessern das Stadtklima und tragen zudem zur Ökologie bei. Sie nehmen 

Wasser auf, geben dieses als Feuchtigkeit in die umgebende Luft ab und 

können so Staub und Feuchtigkeit aus der Luft binden. An Gebäuden wirken 

sie zudem wärme- und schalldämmend und können als Erholungsraum 

dienen. 

 

Laufzeit   δkurzfristig (< 1 Jahr)   χmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Identifikation geeigneter Gebäude und Einholen 

von Angeboten zur Begrünung 

Sanierungsmanagament 

Beginn der Begrünung; begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit  

Sanierungsmanagament 

Ausgaben  δniedrig  χmittel  δhoch 

Die Kosten belaufen sich auf ca. 30.000Ł. 

Personalaufwand   δniedrig  χmittel  δhoch 

Ca. 15-20 AT. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich möglich.  

Wirtschaftlichkeit  Die Umsetzung der Maßnahme wird sich auf die Artenvielfalt und das 

Mikroklima auswirken, auch wenn ihr Aufwand als mittelhoch eingestuft sind.  

Förderung  Das Land Hessen fördert Projekte zur Klimaschutzanpassung. Die Quote 

beträgt für Kommunen, welche Mitglied im Klima -Bündnis sind oder 

Windanlagen besitzen, 100%, für alle weiteren 80%. Gefördert werden jedoch 

nur Maßnahmenpakete. Dies bedeutet, dass neben einen 

Klimaschutzanpassungmaßnahme, ein Klimaschutzprojekt durchgeführt 

werden muss.  

Klimaschutz   χdirekt  δindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 
 δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Zielgruppe  Bürger*innen, Unternehmen  

Priorisierung       

  



 

 

Energetischer und städtebaulicher Maßnahmenkatalog und Umsetzungsplan  

122 

Wasser sparen  
 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  Da Dürreperioden zunehmen werden, wird Wasser zu einer wichtigen 

Ressource. Nicht nur für den Trinkwassergebrauch, sondern auch für die 

Bewässerung von städtischer Bepflanzungen. Aufgrund dessen wäre es 

sinnvoll wenn der Umgang mit Wasser als wichtiges Thema mit in die 

planerischen Maßnahmen aufgenommen wird. Auf diese Weise könne bereits 

im vorhinein schonender mit der Ressource Wasser umgegangen werden und 

nicht erst nach dem der Bevölkerung eine Wasserknappheit mitgeteilt wurde. 

Geeignete Maßnahmen können Regenrückhaltebecken, das Aufstellen von 

Regentonnen- und Auffangbecken sein oder die absichtliche Überflutung von 

Wiesen und Freiflächen durch Regenrinnen, die Wasser nicht direkt in die 

Kanalisation abfließen lassen. Diese Maßnahmen können gepaart werden mit 

Öffentlichkeitskampagnen zum Wassersparen. 

 

Laufzeit   δkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Entwicklung von Maßnahmen und Planung Sanierungsmanagament 

Schrittweise Umsetzung der einzelnen 

Maßnahmen und begleitende Öffentlichkeitsarbeit  

Sanierungsmanagament 

Ausgaben  δniedrig  χmittel  δhoch 

Die Ausgaben werden auf 20.000-40.000Ł geschätzt, je nachdem, welche und 

wie viele Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 

Personalaufwand   δniedrig  χmittel  δhoch 

Der Personaufwand beläuft sich auf 20-30 AT. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  Der Aufwand wird sich rentieren, da der Ertrag sehr hoch sein wird.  

Förderung  /  

Klimaschutz   δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  Bürger*innen, Unternehmen, Verwaltung  
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Priorisierung       
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Förderung der Artenvielfalt  

 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  Durch Verstädterung und dem damit verbundenen Flächenschwund, 

Versiegelung und der Zunahme von Schadstoffbelastung kommt es in urbanen 

Gebieten zu einer Abnahme der Artenvielfalt. Insekten und Kleintiere werden 

verdrängt und verlieren an Lebensraum. Um dem Rückgang der Biodiversität 

entgegenzuwirken kommen eine Reihe von Maßnahmen in Frage, die 

miteinander kombiniert werden können:  

-  Anlegen von Blühwiesen- und Flächen, z.B. in Parks, Baumscheiben, 

integriert in Verkehrsinfrastruktur, Friedhöfen, Schulen, Kitas, etc. 

mit insektenfreundlichen Pflanzen, z.B. Wildblumen oder 

Staudenbeeten 

-  Anbringen von Schildern zur Information über die Pflanzen und der 

Förderung der Artenvielfalt  

-  Aufstellen von Wassertränken für Tiere, z.B. durch Brunnen, Schalen, 

Untersetzer  

-  Beete sind darüber hinaus mit Totholz und einigen Steinen zu 

gestalten 

-  Anbringen von Nistkästen und Insektenhotels in der Nähe von 

Blühwiesen, Hecken, Parks, etc. 

-  Begleitende Öffentlichkeitsarbeit, und Kampagnen (z.B. ħnaturnaher 

Gartenĥ) z.B. durch Pressemitteilungen, Plakatkampagnen, 

Informationsflyer, Aktionstage  

Alle Maßnahmen können kooperativ mit Vereinen, Kitas, Schulen oder 

Bürger*innen durchgeführt werden.  

 

Laufzeit   δkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Identifizierung von Maßnahmen 

Ggf. Gespräche mit Schulen, Kitas, Unternehmen 

Sanierungsmanagement 

Planung der umzusetzenden Maßnahmen Sanierungsmanagement, 

Schulen, Kitas 

Unternehmen 

Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

10.000-20.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

20-30 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftilch gut umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Aufwand und Ertrag stehen in guter Relation zueinander, da der Aufwand 

mittelmäßig eingeschätzt wird, aber der Ertrag von hoher Bedeutung für die 

Artenvielfalt sein wird.  
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Förderung  
Das Land Hessen fördert eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang mit 

dem erhalt der Biodiversität.  

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  
Bürger*innen, Unternehmen, Schulen, Kitas  

Priorisierung       
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Hitzeaktionsplan  

 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  
Ein Hitzeaktionsplan umschließt alle Maßnahmen während akuter 

Hitzeperioden, Maßnahmen zum Schutz während des Sommers, Maßnahmen 

zur Vorbereitung vor dem Sommer sowie langfristige Maßnahmen darüber 

hinaus. Die Maßnahmen dienen dem Schutz der Bevölkerung, da Hitzeperioden 

häufiger werden und länger andauern. Inhalte d es Aktionsplans können sein: 

-  Hitzeratgeber und Informationsmaterial, auch auf Homepage  

-  Cooling Zones für Bewohner*innen von nicht ausreichend gekühlten 

Wohnungen (z.B. in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen) 

-  Prüfung von Verschattungsmaßnahmen, z.B. bei Sitzgelegenheiten, 

Spielplätzen, Fußwegen 

 

Laufzeit   χkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Identifizierung geeigneter Maßnahmen für den 

Hitzeaktionsplan und Anfertigung des Plans 

Sanierungsmanagament  

Bekanntmachung des Plans über 

Öffentlichkeitsarbeit  

Sanierungsmanagament 

Ausgaben  χniedrig  δmittel  δhoch 

10.000-20.000Ł. 

Personalaufwand   δniedrig  χmittel  δhoch 

30-40 AT. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist technisch und wirtschaftlich umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  Wenn die Maßnahmen aus dem Aktionsplan durchgeführt werden, ergibt sich 

ein hoher Ertrag für die Gemeinde. 

Förderung  /  

Klimaschutz   δdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Zielgruppe  Bürger*innen, Schulen, Kitas, Unternehmen  

Priorisierung       
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Begrünungskonzept  

 

Klimaanpassung 

 

 

Beschreibung  Begrünung durch Blumen, Hecken und Bäume sorgen in urbanen Gebieten für 

ein besseres Mikroklima, Verschattung und Artenvielfalt. Es ist daher 

empfehlendwert, ein Begrünungskonzept zu erarbeiten, in dem Maßnahmen 

und Regeln festgehalten werden. Folgende Maßnahmen können enthalten 

sein:  

1) Forstschutz und Nutzung des Aufforstungspotenzials  

Zur Erhaltung des lokalen Waldbestands sind entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen. Für brachliegender Gebiete sind Aufforstungsmöglichkeiten zu 

prüfen und zu fördern. Gleichzeitig sollte durch begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein der Bevölkerun g für den vielfältigen 

Nutzen des Waldes gestärkt werden. Es bieten sich gemeinsame 

Baumpflanzaktionen im Rahmen des lokalen Forsts an.  

2) Baumschutzsatzung 

Es soll geprüft werden, ob eine Baumschutzsatzung zielführend ist. Dafür 

werden Gespräche über Erfahrungen mit Umweltverbänden und anderen 

Städten geführt. Das Ziel einer Baumschutzsatzung ist, dass Bäume ab einer 

gewissen Größe auf öffentlichen und privaten Grundstücken weder stark im 

Habitus verändert noch ohne Genehmigung gerodet werden dürfen. 

Ausnahmen bestehen z.B. bei Sicherheitsbedenken. Zur Entfernung muss 

entsprechend eine Erlaubnis bei der Gemeindeverwaltung eingeholt werden.  

3) Innerstädtische Baumpflanzaktionen  

Es sollte die Möglichkeiten neuer Baumpflanzung innerhalb der Gemeinde 

geprüft werden. Dies bietet sich insbesondere auf Schulgeländen, entlang von 

Straßenzügen und an öffentlichen Plätzen und Naherholungsanlagen an. 

Besonders auf dem Friedhof im Quartier sollten geeignete Plätze identifiziert 

werden. Die Pflanzaktionen sollten öffentlichkeitswirksam unter Einbeziehung 

der Bevölkerung (z.B. mit Schulaktionen) umgesetzt werden, um neben der 

Förderung von Emissionssenken auch die Bewusstseinsschaffung für die 

Notwendigkeit von Klimaschutz zu fördern.4)  Innerstädtische 

Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelung 

Bei der Umgestaltung bestehender Flächen soll die Errichtung von 

Grünflächen gefördert werden, z.B. in Form von ħStraßenbegleitgrünĥ, der 

Begrünung von Parkplätzen, der Installation von Grünfassaden und begrünten 

Innenhöfen. Insbesondere kommunale Dächer und Innenhöfe sollten geprüft 

werden. Für Unternehmen und Privatleute können (finanzielle) Anreize 

geschaffen werden.  
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Neben der Klimaschutzwirkung dient die Maßnahme gleichzeitig dem Ziel der 

Klimaanpassung. Durch Begrünungsmaßnahmen wir d der Boden gegenüber 

Niederschlag geöffnet und so das lokale Kanalsystem bei heftigen Regenfällen 

entlastet. Gleichzeitig senkt die Begrünung die Wärmeaufnahme z.B. 

asphaltierter Flächen und somit die innerstädtische Temperatur in den 

Sommermonaten.  

5) Renaturierung von Bächen und Teichen 

Die Renaturierung von Bächen und Teichen ermöglicht vermehrtes 

Pflanzenwachstum, was als Emissionssenke dient. Gleichzeitig kommt den 

Gewässern eine wichtige Kühlfunktion der Lufttemperatur zu.  

Laufzeit   χkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Identifizierung der einzelnen Maßnahmen Sanierungsmanagament 

Schrittweise Umsetzung der Maßnahmen Sanierungsmanagament 

Ausgaben 
 χniedrig  δmittel  δhoch 

20.000-30.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

20-30 AT. 

Machbarkeit  Die Maßnahme ist gut umsetzbar. 

Wirtschaftlichkeit  Ein Ertrag ergibt sich, wenn das Konzept in der Praxis angewandt wird.  

Förderung  
/  

Klimaschutz   δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 
 δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Zielgruppe  Bürger*innen  

Priorisierung       
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Leitfaden für klimawandelangepasstes Bauen  

 

Klimaanpassung 
 

 

Beschreibung  
Im Rahmen der Bauleitplanung können grundsätzlich Klimaanpassungsmaß-

nahmen festgelegt werden. Hierzu soll ein Leitfaden entwickelt werden, der 

diese Klimaanpassungsmaßnahmen herausarbeitet und zusammengefasst 

darstellt  und bestenfalls Standards für die Anwendung von Instrumenten und 

Festsetzungen formuliert. Darin sollten Themen, wie Nachrüstpflicht (z.B. 

Fenster), Holzbau, Aufstockungen, Gemeinschaftsparkplätze, etc. berücksich-

tigt werden. Das Ziel ist auch den Begriff "Klimafolgeanpassung" im Bereich 

des Gebäudemanagements zu verstetigen.  

Da die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen jedoch meist nicht kontrol-

liert werden kann, ist die Einführung eines Kontrollsystems sinnvoll. Dies kann 

durch eine Checkliste o. ä. Formate umgesetzt werden.  

 

Laufzeit  
 χkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Entwicklung des Leitfadens  Sanierungsmanagament 

Entwicklung eines Kontrollsystems  Sanierungsmanagament 

Anschließend: Einführung des Leitfadens Sanierungsmanagament 

Ausgaben 
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Maximal 10.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Ca. 20-30 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist gut umsetzbar.  

Wirtschaftlichkeit  
Ein Ertrag ergibt sich, wenn der Leitfaden in der Praxis angewandt wird.  

Förderung  
/  

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  
Bürger*innen, Unternehmen  

Priorisierung       
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12.1.4  Mobilität  
 

Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf E -

Fahrzeuge  

 

Mobilität  

 

 

Beschreibung  Da die Verwaltung eine Vorbildfunktion inne hat, sollte der kommunale 

Fuhrpark auf Elektromobilität umgestellt werden. Bestimmte städtische 

Fahrzeuge werden viel benutzt, legen aber keine weiten Strecken zurück, 

sodass die Elektromobilität gut einsetzbar ist. Zie l ist es, sowohl bei 

Fahrzeugen der Gemeindeverwaltung, als auch bei den Fahrzeugen der 

städtischen Eigenbetriebe eine Steigerung der Effizienz zu erreichen. Auch die 

Nutzung von E-Bikes sollte in Betracht gezogen werden, sofern sich hiermit 

Autofahrten vermeiden lassen. Die Kennzeichnung der Fahrzeuge (100% 

elektrisch) stellt eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme dar.  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   δmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 χlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Detaillierte Kalkulation der Investitions -, 

Betriebs- und Wartungskosten, 

Mittelbereitstellung sichern, Einstellen der 

entsprechenden Mittel in den Haushalt und 

Anschaffung der Fahrzeuge. 

Sanierungsmanagement 

Ausgaben 
 δniedrig  χmittel  δhoch 

Über 50.000Ł 

Personalaufwand  
 χniedrig  δmittel  δhoch 

Ca. 15 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist umsetzbar, wenn notwendige Haushaltsmittel bereitstehen 

für mehrere Jahre.  

Wirtschaftlichkeit  
Die Umstellung auf E-Mobilität wird langfristig kostentechnisch und 

emissionstechnisch rentabel sein.  

Förderung  
Die KfW fördert eine Reihe von Maßnahmen der nachhaltigen Mobilität mit 

Krediten.  

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

Die höheren Wirkungsgrade der E-Motoren (ca. 80 %) übersteigt die von 

Dieselmotoren oder Benzinmotoren bei weitem (45 % bzw. 20 %). 

Lokale Wertschöp-

fung 

 δdirekt  χindirekt     |      χniedrig  δmittel  δhoch 

Zielgruppe  
Verwaltung 

Priorisierung  
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Ausbau der E-Ladeinfrastruktur  

 

Mobilität 

 

 

Beschreibung  
Um die Elektromobilität zu fördern, ist ein Ausbau des öffentlichen Ladenetzes 

unumgänglich, dabei sollten auch E-Ladesäulen für E-Bikes/ Pedelecs 

berücksichtigt werden. Die Installation von Ladestationen an öffentlich gut 

frequentierten Stellen, zum Beisp iel am Rathaus, an Schulen und Geschäften 

fördert die Wahrnehmung der E-Mobilität bei den Bürger*innen und trägt zur 

Bewusstseinsbildung bei. Eine gute Ladeinfrastruktur kann sich zudem positiv 

auf den Einzelhandel und die touristische Attraktivität auswir ken. 

Geschäftsinhaber können beispielsweise über kommunale Zuschüsse auf 

ihren Parkplätzen Ladeeinheiten installieren, um die Flächendeckung zu 

erhöhen. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur bietet sich die Zusammenarbeit 

mit Stadtwerken und lokalen Energiever sorgern an.  

 

Laufzeit  
 δkurzfristig (< 1 Jahr)   χmittelfristig (1 Ġ 3 

Jahre) 

 δlangfristig (> 3 Jahre) 

Handlungsschritte & 

Verantwortliche  

Detaillierte Kalkulation der Investitions -, 

Betriebs- und Wartungskosten 

Sanierungsmanagement 

Ausschreibung und Baubeginn Sanierungsmanagement 

Ausgaben 
 δniedrig  δmittel  χhoch 

50.000-100.000Ł. 

Personalaufwand  
 δniedrig  χmittel  δhoch 

30-50 AT. 

Machbarkeit  
Die Maßnahme ist umsetzbar, wenn geprüft wird, wo sich Ladesäulen 

installieren lassen. Entweder die Gemeinde stellt Haushaltsmittel bereit oder 

externe Dienstleister errichten die Ladesäulen.  

Wirtschaftlichkeit  
Die Maßnahme rentiert sich, wenn die Gemeinde die Ladesäulen selbst 

errichtet.  

Förderung  
Die KfW fördert eine Reihe von Maßnahmen der nachhaltigen Mobilität mit 

Krediten.  

Klimaschutz  
 χdirekt  δindirekt     |      δniedrig  δmittel  χhoch 

Endenergieeinspa-

rung  

/  

Lokale Wertschöp-

fung 

 δdirekt  χindirekt     |      δniedrig  χmittel  δhoch 

Zielgruppe  
/  

Priorisierung  
     

  






























































































































































